
Von: MEKUN  
Gesendet: Montag, 6. Februar 2023 18:40 
An: Finanzausschuss (Landtagsverwaltung SH) <Finanzausschuss@landtag.ltsh.de> 
Cc: … 
Betreff: Antworten der landesregierung auf die Fragen der Fraktionen zum HHE 2023 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich ihnen die Antworten der Landesregierung zu den 
übersandten Fragen der Fraktionen zur HHE 2023 zur weiteren Verwendung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 
des Landes Schleswig-Holstein 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/787

mailto:Finanzausschuss@landtag.ltsh.de
Textfeld



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  8 

Kapitel (Nr.):  1301  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 42201 

Zweckbestimmung: Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und 

Beamten (Richterinnen und Richter) 

 

Ist 2021:  3.207,3T€ 

Soll 2022:   4.532,5T€ 

Soll HHE 2023:  4.427,5T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie viele Stellen (Beamt:innen und Arbeitnehmer:innen) wurden aufgrund der 

Aufspaltung des MELUND in MEKUN und MLLEV im MEKUN neu geschaffen? Bitte 

aufschlüsseln nach Entgeltgruppen! Wie hoch sind die Mehrkosten durch die Teilung der 

Ministerien insgesamt (einmalig und jährlich)? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Zusammenhang mit der Gründung des MLLEV wurden keine neuen Stellen im MEKUN 

geschaffen. Hierfür sind ebenfalls keine Mehrkosten bei diesem Titel entstanden oder 

zukünftig zu erwarten. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  14 

Kapitel (Nr.):  1301  MG (Nr.):  06 Titel (Nr.): 51406 

Zweckbestimmung: Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 

 

Ist 2021:   306,2T€ 

Soll 2022:    319,5T€ 

Soll HHE 2023:   319,5T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie erklärt sich die Neuanschaffung von 32 Kraftfahrzeugen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Fahrzeugbestand im LLUR am 01.01.2022 und den Planungen zum Bestand in 2023 

(für LfU und LLnL) ändert sich in diversen nachfolgend aufgeführten Positionen, 

umfasst diverse Fahrzeugklassen und beträgt saldiert 20 Fahrzeuge (Es gab keine 

Neuanschaffung von 32 Fahrzeugen.) 

• Zur Erfüllung der von der EU geforderten Vor-Ort-Kontrollen 2021 wurden weitere 

10 geländegängige Ford Kuga beschafft. 

• Für das Wolfsmanagement wurden weitere Anhänger und PKW´s beschafft, somit 

hat sich die Anzahl der Anhänger um 3 Fahrzeuge erhöht und die Anzahl der PKWs 

um 2 (insgesamt 5 Fahrzeuge) 

• Für das Gewässer-Monitoring wurde ein Ersatzfahrzeug beschafft, das Altfahrzeug 

wird jetzt gerade der Aussonderung zugeführt, übergangsweise erhöht daher das 

Neufahrzeug den Bestand. 

• Für die Fischereiabteilung wurde ein weiteres Boot mit Trailer beschafft, so dass 

sich der Bestand (Trailer/Boot) jeweils um ein Fahrzeug erhöht hat. (1 Fahrzeug). 

• Weiterhin wurden beim Ausbau der Elektromobilität Elektrofahrzeuge z.B. für die 

Integrierten Stationen beschafft. Die bisherigen Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotoren und Anhängerkupplung müssen temporär zum Ziehen der 



 

 

PKW-Anhänger weiter genutzt werden. Daher erfolgte keine Aussonderung, was 

den Mehrbestand von weiteren 3 Fahrzeugen begründet. 

• Die Verringerung der Anzahl der Spezialfahrzeuge um minus 16 auf nunmehr 6 

begründet sich darauf, dass diese Fahrzeuge nunmehr auch für andere Zwecke 

eingesetzt werden können und somit nicht mehr den Spezialfahrzeugen 

zugerechnet werden müssen. 
 

 

 

  

  



 

 

Fragen SSW 

 (Name der Fraktion/der Abgeordneten/des Abgeordneten ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Kapitel (Nr.):  1301  Seite: 9 

Titel (Nr.): 52699    MG/TG (Nr.):    

Zweckbestimmung: Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. 

 

Ist 2021:  208,6 T€ 

Soll 2022:  373,0 T€ 

Soll HHE 2023: 355,2 T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Gutachten wurden in 2021 in Auftrag gegeben, welche bislang in 2022 

und .welche Gutachten sind ggf. bereits für 2023 geplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

   

 

 Vergebene Gutachten 2021  

 Thema Betrag 

1. Gutachten zu Windkraftanlagen 

(Beeinträchtigung des Wetterradars) 

55.548,07 

2. Rechtsgutachten EWKG Novelle 

(Energiewendegesetz) 

14.928,55 

3. Fortführung des Projektes "Umsetzung der 

Anforderungen des Datenschutzes im 

Geschäftsbereich MEKUN" mit externer 

Unterstützung (Dataport) 

 

55.090,00 

4. Gutachten zu Biogasanlagen    5.783,92 



 

 

5. Fortführung der Analyse von Kormoran-

Speiballen an den Gewässern Schlei, Untertrave 

und Plöner-Seen-Gebiet 

 

      51.137,06 

6.  Rechtsgutachten Dauergrünland-Anlastung 13.606,80 

7.  Minderungspotentiale bei 

Klimaschutzmaßnahmen 

12.525,00 

 Summe 208.619,40 

Im Rahmen der Regierungsneubildung wurden 117.800,00 T€ an das MLLEV umgesetzt.  

Neuer Ansatz 2022: 255,2 T€ 

 

 Vergebene Gutachten 2022  

 Thema Betrag 

1. Erstellung eines technischen Prüfrahmens für 

Antikollisionssysteme 

22.874,18       

2.874,1822.874,18 

2. Fortführung des Projektes "Umsetzung der 

Anforderungen des 

Datenschutzes im Geschäftsbereich MELUND" 

mit externer Unterstützung 

(Dataport) 

 

34.406,25 

3. Gutachten im Zusammenhang mit dem 

Sedimentmanagement  

47.600,00 

.4. Ausschreibungskosten GMSH 1.400,63 

 Summe 106.281,06 

 Geplante Gutachten 2023  

 Thema Betrag 

1. Organisationsuntersuchung im Bereich der 

Wasserwirtschaft 

80.000,00 

2. Externe Unterstützung für die Bearbeitung von 

Fachfragen i.V. m. immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren 

50.000,00 

3. Erstellung eines technischen Prüfrahmens für 

Antikollisionssysteme 

30.000,00 

4. Fortführung des Projektes „Umsetzung der 

Anforderungen des Datenschutzes im 

Geschäftsbereich MEKUN“ mit externer 

Unterstützung 

(Dataport) 

100.000,00 

5. Moderierte Gespräche für die Bearbeitung von 

Nachbarbeschwerden i. Zusammenhang mit 

Geräusch-, Staub, Lärm- und Lichtimmissionen 

5.000,00 

 Summe 265.000,00 



 

 

 

Konkrete weitere Planungen für das Haushaltsjahr 2023 werden in der Regel erst im 

ersten Quartal des Jahres 2023 erfolgen. Darüber hinaus werden immer Mittel für 

unerwartete Gutachten benötigt. 

 
 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  16 

Kapitel (Nr.):  1301  MG (Nr.):  06 Titel (Nr.): 81106 

Zweckbestimmung: Erwerb von Dienstfahrzeugen 

 

Ist 2021:   356,7T€ 

Soll 2022:    105,0T€ 

Soll HHE 2023:   105,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist der Anteil der E-Fahrzeuge am Fuhrpark im gesamten Geschäftsbereich des 

Ministeriums? Bitte aufschlüsseln nach Bestand und Neuerwerb 2022 sowie nach Art des 

Fahrzeugs! 

 

Antwort der Landesregierung: 

Dieser Titel bildet nur den Bestand an Fahrzeugen des ehemaligen LLUR (seit 01.01.2023 

aufgteilt in LfU und LLnL) ab. 

Das LLUR hatte Anfang 2022 6 E-PKW im Bestand. 

In 2022 wurden 3 weitere PKW beschafft, sodass Ende 2022 9 E-PKW im Bestand waren. 

Der Anteil am gesamten PKW-Bestand des LLUR beträgt 4,5 %. 

Im Bestand Anfang 2022 waren:  

• 4 PKW Renault Zoe; 

• 1 PKW Hyundai Kona und  

• 1 PKW Skoda Superb Plug in Hybrid. 

In 2022 neu angeschafft wurden: 

• 2 PKW Hyundai Kona und  

• 1 PKW Peugeot 208 Gte. 



 

 

Der Anteil der E-Mobile am PKW-Bestand des MEKUN Geschäftsbereiches (MEKUN, LKN, 

LfU u. LLnL) liegt bei 10,9 % (PKW-Bestand MEKUN-Ressort =201 PKW, davon 22 E-PKW)  

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  24 

Kapitel (Nr.):  1312  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 11105 

Zweckbestimmung: Gebühren und Auslagen bei immissionsschutzrechtlichen Anzeige- und 

Genehmigungsverfahren 

 

Ist 2021:  12.767,0T€ 

Soll 2022:   5.750,0T€ 

Soll HHE 2023:  9.350,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Worin ist die Erhöhung des Soll 2023 begründet? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es hat sich gezeigt, dass in den letzten Jahren das Ist jeweils oberhalb des Solls lag. Da das 

Antragsvolumen beim LfU nach wie vor sehr hoch ist, ist davon auszugehen, dass in 2023 

Gebühreneinnahmen in der Höhe der Sollveranschlagung liegen werden.     



 

 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  27 

Kapitel (Nr.):  1312  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 53107 

Zweckbestimmung: Maßnahmen im Rahmen der Lärmkartierung gemäß 

Fluglärmschutzgesetz 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:     10,0T€ 

Soll HHE 2023:    10,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Flugplätze sind kartiert und welche Veränderung gab es in den letzten 5 Jahren? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Lärmkartierung aus diesem Titel dient der Festsetzung von Fluglärmschutzbereichen. 

Fluglärmschutzbereiche gibt es in Schleswig-Holstein für die Flugplätze Hamburg 

(Kartierung zahlt HH), Hohn, Lübeck-Blankensee, Schleswig und Sylt. Die 

Fluglärmschutzbereiche sind i.d.R. nach Ablauf von zehn Jahren zu überprüfen und ggf. 

neu festzusetzen. In den letzten fünf Jahren gab es keine Veränderungen, demnächst 

stehen aber mehrere Überprüfungen an. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  28 

Kapitel (Nr.):  1312  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 53309 

Zweckbestimmung: Servicestelle Marktüberwachung 

 

Ist 2021:    12,5T€ 

Soll 2022:     14,0T€ 

Soll HHE 2023:    14,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Bundesländer sind nicht in der gemeinsamen Servicestelle vertreten? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Verwaltungsvereinbarung der Länder zur Regelung des Betriebes einer gemeinsamen 

Servicestelle zur Koordinierung von Aufgaben der Stofflichen  Marktüberwachung  sind 

seit 2021 alle Bundesländer beigetreten. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  37 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 28204 

Zweckbestimmung: Einnahmen für Maßnahmen zur Ausgestaltung der Krabbenfischerei und 

Stärkung der Nationalpark-Region 

 

Ist 2021:   360,7T€ 

Soll 2022:   1.000,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.000,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der IST-Stand in 2022 beträgt 168.288,83 €. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  40 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 89301 

Zweckbestimmung: Kurs Natur 2030 - Maßnahmen zur Umsetzung der 

Biodiversitätsstrategie 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:   4.000,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Stimmen die Haushaltsmittel im Einzelplan 13 für die Umsetzung der 

Biodiversitätsstrategie mit den dargestellten Mitteln in der Anlage der 

Biodiversitätsstrategie überein? Mögliche Abweichungen bitte erläutern! 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Landesregierung hat am Ende der 19. Wahlperiode die Biodiversitätsstrategie „Kurs 

Natur 2030“ – Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein 

vorgestellt (LT-Drs. 19/3266). In der Anlage zur Strategie wurden für die einzelnen 

Maßnahmenbereiche die Bedarfsanforderungen detailliert dargestellt. Mit dem Haushalt 

2022 wurden insgesamt 4,0 Mio. Euro strukturell zur Verfügung gestellt, für den Haushalt 

2023 sind im Haushaltsentwurf der Landesregierung zusätzlich 3,5 Mio. strukturell für die 

Umsetzung der Biodiversitätsstrategie vorgesehen.  

Die Planung der Budgets der einzelnen Maßnahmenbereiche basiert auf der Grundlage 

der Übersicht über die Bedarfsanforderungen zur Umsetzung der 

Landesbiodiversitätsstrategie. Die notwendigen Anpassungen wurden dabei mit den 

jeweiligen Planungsfortschritten und den daraus resultierenden tatsächlichen Bedarfen 

rückgekoppelt. 



 

 

In der abgebildeten Übersicht ist die genaue Aufteilung der zur Verfügung stehenden 

Mittel nach Haushaltstitel und Maßnahmenbereich für die Jahre 2022 und 2023 sowie das 

Ist 2022 dargelegt. 

 



 

 

Titel Zweckbestimmung Maßnahmenbereich
HH 2022
Ansätze 
BioDiv

Ist 2022
BioDiv

HHE 2023
Ansätze 
BioDiv

Artenschutz                  100,0                        -                    100,0 
Bildungsinitiative Biodiversität                  180,0                        -                    380,0 

Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                  250,0                        -                    250,0 
Gesamtsteuerung, Strategie                        -                          -                      50,0 

Schutzgebiete                  168,2 
Kernaktionsräume                        -                          -                      50,0 

Titelsumme                 530,0                 168,2                 830,0 

1313.02.68401 Institutionelle Förderung des DVL Betriebliche Naturschutzberatung                 400,0                   74,6                 400,0 

Schutzgebiete                  600,0                  194,4               1.283,4 
Artenschutz                        -                          -                    100,0 

Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                        -                    400,0 
Titelsumme                 600,0                 194,4             1.783,4 

1313.00.42801 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schutzgebiete                        -                          -                   300,0 
1313.02.75201 Anlage und Verbund von Biotopen im Rahmen der BioDivStrategie Schutzgebiete                 100,0                   64,6                 100,0 

1313.02.89102
 An die SHLF zur Umsetzung eines 

Altbaumprogramms im Rahmen der BioDivStrategie Biodiversität im Wald                        -                          -                   250,0 

Schutzgebiete                  300,0              1.176,5                  400,0 
Artenschutz                  200,0                        -                    200,0 
Titelsumme                 500,0             1.176,5                 600,0 

Schutzgebiete                  100,0                  100,0                  174,0 
Kernaktionsräume                        -                          -                      24,7 

Artenschutz                        -                          -                      49,3 
Bildungsinitiative Biodiversität                        -                          -                      98,7 

Titelsumme                 100,0                 100,0                 346,7 
1315.03.88703 Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände Gewässerinitiative                 400,0                 400,0                 400,0 
0802.30.68330 Zuschüsse für unterstützende Tätigkeiten für den Ökolandbau Ökolandbauoffensive                 300,0                        -                   768,8 
0803.00.89101 Maßnahmen im Rahmen der BioDivStrategie: Biodiversität im Wald Biodiversität im Wald                 300,0                 300,0                 694,7 
0614.04.68204 An den LBV.SH für den Betrieb Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                 150,0                 150,0                 199,3 
0613.61.68661 An Sonstige Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                 100,0                        -                   149,3 

1007.03.68402

An Verbände der freien Wohlfahrtspflege für Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen Fachkkräfte und 

Fachberatungen sowie für Qualifizierungen von Kita-Trägern und 
Ausbildungsstätten

Bildungsinitiative Biodiversität                   20,0                   12,2                   20,0 

1313.02.89401 Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für Maßnahmen zur 
Umsetzung des Programms "Biologischer Klimaschutz"

Biologischer Klimaschutz

Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für investive 
Maßnahmen

1315.00.68202 Betriebszuschuss für den LKN.SH

Gesamt Biodiversitätsstrategie 4.000,0  3.518,5  7.500,0  

1313.02.53402 Aufträge und Untersuchungen im Rahmen der BioDivStrategie

Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für nicht-investive 
Maßnahmen1313.02.68601

1313.02.89302

                500,0                 878,0                 657,8 



 

 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  40 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 89301 

Zweckbestimmung: Kurs Natur 2030 - Maßnahmen zur Umsetzung der 

Biodiversitätsstrategie 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:   4.000,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Was ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Welche Maßnahmen wurden in 2022 damit 

finanziert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 zur Biodiversitätsstrategie des Landes ist nicht bei Titel 1313 – 893 01 

abgebildet. Im Haushaltsvollzug 2022 wurde der hier veranschlagte Betrag i. H. v. 4.000,0 

gem. § 27 Abs. 11 HG 2022 auf neu eingerichtete oder bereits bestehende Titel der 

Einzelpläne 06, 08, 10 und 13 bedarfsgerecht umgesetzt.  

Insgesamt wurden für Maßnahmen der Biodiversitätsstrategie rd. 3.518,5 T€ im 

Haushaltsjahr 2022 verausgabt. Die genaue Aufteilung der verausgabten Mittel auf die 

verschiedenen Maßnahmenbereiche ist in der angefügten Übersicht dargestellt: 

 

 



 

 

Titel Zweckbestimmung Maßnahmenbereich
HH 2022
Ansätze 
BioDiv

Ist 2022
BioDiv

HHE 2023
Ansätze 
BioDiv

Artenschutz                  100,0                        -                    100,0 
Bildungsinitiative Biodiversität                  180,0                        -                    380,0 

Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                  250,0                        -                    250,0 
Gesamtsteuerung, Strategie                        -                          -                      50,0 

Schutzgebiete                  168,2 
Kernaktionsräume                        -                          -                      50,0 

Titelsumme                 530,0                 168,2                 830,0 
1313.02.68401 Institutionelle Förderung des DVL Betriebliche Naturschutzberatung                 400,0                   74,6                 400,0 

Schutzgebiete                  600,0                  194,4               1.283,4 
Artenschutz                        -                          -                    100,0 

Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                        -                    400,0 
Titelsumme                 600,0                 194,4             1.783,4 

1313.00.42801 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schutzgebiete                        -                          -                   300,0 
1313.02.75201 Anlage und Verbund von Biotopen im Rahmen der BioDivStrategie Schutzgebiete                 100,0                   64,6                 100,0 

1313.02.89102
 An die SHLF zur Umsetzung eines 

Altbaumprogramms im Rahmen der BioDivStrategie
Biodiversität im Wald                        -                          -                   250,0 

Schutzgebiete                  300,0              1.176,5                  400,0 
Artenschutz                  200,0                        -                    200,0 
Titelsumme                 500,0             1.176,5                 600,0 

Schutzgebiete                  100,0                  100,0                  174,0 
Kernaktionsräume                        -                          -                      24,7 

Artenschutz                        -                          -                      49,3 
Bildungsinitiative Biodiversität                        -                          -                      98,7 

Titelsumme                 100,0                 100,0                 346,7 
1315.03.88703 Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände Gewässerinitiative                 400,0                 400,0                 400,0 
0802.30.68330 Zuschüsse für unterstützende Tätigkeiten für den Ökolandbau Ökolandbauoffensive                 300,0                        -                   768,8 
0803.00.89101 Maßnahmen im Rahmen der BioDivStrategie: Biodiversität im Wald Biodiversität im Wald                 300,0                 300,0                 694,7 
0614.04.68204 An den LBV.SH für den Betrieb Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                 150,0                 150,0                 199,3 
0613.61.68661 An Sonstige Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                 100,0                        -                   149,3 

1007.03.68402

An Verbände der freien Wohlfahrtspflege für Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen Fachkkräfte und 

Fachberatungen sowie für Qualifizierungen von Kita-Trägern und 
Ausbildungsstätten

Bildungsinitiative Biodiversität                   20,0                   12,2                   20,0 

                500,0                 878,0                 657,8 

7.500,0  

1313.02.53402 Aufträge und Untersuchungen im Rahmen der BioDivStrategie

Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für nicht-investive 
Maßnahmen

1313.02.68601

1313.02.89302

1315.00.68202 Betriebszuschuss für den LKN.SH

Gesamt Biodiversitätsstrategie 4.000,0  3.518,5  

1313.02.89401
Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für Maßnahmen zur 

Umsetzung des Programms "Biologischer Klimaschutz"
Biologischer Klimaschutz

Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für investive 
Maßnahmen



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  40 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 89301 

Zweckbestimmung: Kurs Natur 2030 - Maßnahmen zur Umsetzung der 

Biodiversitätsstrategie 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:   4.000,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie ist der aktuelle Stand? Welche Maßnahmen zu je welchen Kosten wurden in 2022 

umgesetzt? Wurden einzelne Maßnahmen teurer/umfangreicher umgesetzt oder kamen 

zusätzliche Maßnahmen hinzu im Vergleich zum letztjährigen Haushaltsfrageverfahren 

(damals noch Soll-Ansatz 2022 3.000,0 T €)? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2022 (Umdruck 19/6735) wurde der 

Ansatz beim Titel 1313 – 893 01 von 3.000,0 T€ auf 4.000,0 T€ für die Umsetzung von für 

Maßnahmen des biologischen Klimaschutzes (insb. Maßnahmen des Moorschutzes), 

Stärkung von Schutzgebieten, Sicherung von Gewässerrandstreifen und zur 

Neuwaldbildung (insb. Flächenerwerb und Pflanzung) erhöht. 

Im Haushaltsvollzug 2022 wurde der hier veranschlagte Betrag gem. § 27 Abs. 11 HG 2022 

auf neu eingerichtete oder bereits bestehende Titel der Einzelpläne 06, 08, 10 und 13 

bedarfsgerecht umgesetzt. Im Ergebnis wurden in 2022 insgesamt 3.518,5 T€ verausgabt. 

Ein genauer Überblick der verausgabten Mittel im Vergleich zum Ansatz 2022 sowie die 

Planung für das Jahr 2023 ergibt sich aus der angefügten Übersicht: 

 



 

 
 

Titel Zweckbestimmung Maßnahmenbereich
HH 2022
Ansätze 
BioDiv

Ist 2022
BioDiv

HHE 2023
Ansätze 
BioDiv

Artenschutz                  100,0                        -                    100,0 
Bildungsinitiative Biodiversität                  180,0                        -                    380,0 

Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                  250,0                        -                    250,0 
Gesamtsteuerung, Strategie                        -                          -                      50,0 

Schutzgebiete                  168,2 
Kernaktionsräume                        -                          -                      50,0 

Titelsumme                 530,0                 168,2                 830,0 
1313.02.68401 Institutionelle Förderung des DVL Betriebliche Naturschutzberatung                 400,0                   74,6                 400,0 

Schutzgebiete                  600,0                  194,4               1.283,4 
Artenschutz                        -                          -                    100,0 

Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                        -                    400,0 
Titelsumme                 600,0                 194,4             1.783,4 

1313.00.42801 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schutzgebiete                        -                          -                   300,0 
1313.02.75201 Anlage und Verbund von Biotopen im Rahmen der BioDivStrategie Schutzgebiete                 100,0                   64,6                 100,0 

1313.02.89102
 An die SHLF zur Umsetzung eines 

Altbaumprogramms im Rahmen der BioDivStrategie Biodiversität im Wald                        -                          -                   250,0 

Schutzgebiete                  300,0              1.176,5                  400,0 
Artenschutz                  200,0                        -                    200,0 
Titelsumme                 500,0             1.176,5                 600,0 

Schutzgebiete                  100,0                  100,0                  174,0 
Kernaktionsräume                        -                          -                      24,7 

Artenschutz                        -                          -                      49,3 
Bildungsinitiative Biodiversität                        -                          -                      98,7 

Titelsumme                 100,0                 100,0                 346,7 
1315.03.88703 Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände Gewässerinitiative                 400,0                 400,0                 400,0 
0802.30.68330 Zuschüsse für unterstützende Tätigkeiten für den Ökolandbau Ökolandbauoffensive                 300,0                        -                   768,8 
0803.00.89101 Maßnahmen im Rahmen der BioDivStrategie: Biodiversität im Wald Biodiversität im Wald                 300,0                 300,0                 694,7 
0614.04.68204 An den LBV.SH für den Betrieb Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                 150,0                 150,0                 199,3 
0613.61.68661 An Sonstige Öff. Flächen und Gebäude, Tourismus                 100,0                        -                   149,3 

1007.03.68402

An Verbände der freien Wohlfahrtspflege für Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen Fachkkräfte und 

Fachberatungen sowie für Qualifizierungen von Kita-Trägern und 
Ausbildungsstätten

Bildungsinitiative Biodiversität                   20,0                   12,2                   20,0 

                500,0                 878,0                 657,8 

7.500,0  

1313.02.53402 Aufträge und Untersuchungen im Rahmen der BioDivStrategie

Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für nicht-investive 
Maßnahmen1313.02.68601

1313.02.89302

1315.00.68202 Betriebszuschuss für den LKN.SH

Gesamt Biodiversitätsstrategie 4.000,0  3.518,5  

1313.02.89401 Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für Maßnahmen zur 
Umsetzung des Programms "Biologischer Klimaschutz"

Biologischer Klimaschutz

Zuwendungen an Akteure der BioDivStrategie für investive 
Maßnahmen



 

 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  40 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53308 

Zweckbestimmung: Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen im Rahmen 

des Wolfsmanagements 

 

Ist 2021:   277,5T€ 

Soll 2022:    700,0T€ 

Soll HHE 2023:   700,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie ist der aktuelle Stand des Mittelabflusses, welche Werkverträge wurden 

abgeschlossen und wie viele Wölfe halten sich derzeit in Schleswig-Holstein auf? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 256.422,97 €.     

Im Rahmen des Wolfsmanagements wurden folgende Verträge abgeschlossen: 

• Projektvertrag „Wahrnehmung von Grundsatzaufgaben im Rahmen des schleswig-

holsteinischen Wolfsmanagements sowie Koordination und Betreuung der 

Wolfsbetreuer in Schleswig-Holstein“,  

• Projektvertrag „Wahrnehmung von Grundsatzaufgaben im Rahmen des schleswig-

holsteinischen Wolfsmanagements – Tätigkeit als erfahrene Person –“  

• Projektvertrag „Durchführung unterstützender Tätigkeiten - Unterstützung des 

hauptamtlichen Koordinators der schleswig-holsteinischen Wolfsbetreuer“, 

• Projektvertrag „Entwicklung und Evaluierung einer Methode zur Ausbildung von 

Wolfsspürhunden“  



 

 

Gegenwärtig beherbergt Schleswig-Holstein nach gesicherter Erkenntnis 4 

Wolfsindividuen – je ein Wolfspaar in den Bereichen „Segeberger Forst“ und 

„Sachsenwald“. 

Darüber hinaus wird Schleswig-Holstein über mehr oder weniger lange Zeiträume von 

einzelnen umherstreifenden – nicht residenten - Wölfen unterschiedlicher Herkunft 

besucht. Die Benennung einer exakten Größenordnung ist hier praktisch nicht möglich. 

Die Zahl der Wölfe, die sich gleichzeitig nur zeitweise im Land aufhalten, dürfte aber weit 

unter 10 Tieren liegen. 

 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  40f. 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53308 

Zweckbestimmung: Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen im Rahmen 

des Wolfsmanagements 

 

Ist 2021:   277,5T€ 

Soll 2022:    700,0T€ 

Soll HHE 2023:   700,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das Ist 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 256.422,97 €.     

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  41 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53309 

Zweckbestimmung: Sonstige Aufträge im Rahmen der Modellregion Schlei 

 

Ist 2021:    30,0T€ 

Soll 2022:     80,0T€ 

Soll HHE 2023:   230,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wofür konkret sollen die für das laufende Haushaltsjahr veranschlagten Mittel verwendet 

werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für Werkverträge für die Erstellung eines Konzept- und 

Testprogramms im Zusammenhang mit dem Faulschlamm in der Schlei sowie für ein 

Forschungsprojekt der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zur „Entwicklung neuer 

agrarpolitischer Förderinstrumente zur Reduktion der Nährstoffüberschüsse in der 

Landwirtschaft am Beispiel der Modellregion Schlei“ vorgesehen. 

 
 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  41 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53309 

Zweckbestimmung: Sonstige Aufträge im Rahmen der Modellregion Schlei 

 

Ist 2021:    30,0T€ 

Soll 2022:     80,0T€ 

Soll HHE 2023:   230,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Bitte listen Sie die sonstigen Aufträge auf. Welche Maßnahmen sind für 2023 geplant? Aus 

welchem Grund wurden die Mittel von 1313 - 894 07 übertragen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für Werkverträge für die Erstellung eines Konzept- und 

Testprogramms im Zusammenhang mit dem Faulschlamm in der Schlei sowie für ein 

Forschungsprojekt der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zur „Entwicklung neuer 

agrarpolitischer Förderinstrumente zur Reduktion der Nährstoffüberschüsse in der 

Landwirtschaft am Beispiel der Modellregion Schlei“ vorgesehen. 

Bisher war es im Rahmen der Modellregion Schlei nur möglich, investive Maßnahmen über 

den Titel 1313 – 894 07 MG 02 (Zweckbestimmung: Maßnahmen der Modellregion Schlei) 

abzuwickeln. Für eine erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen ist es jedoch unabdingbar, 

zunächst konzeptionelle Arbeiten ausführen zu lassen, die im Rahmen von Aufträgen 

vergeben werden. Da hierfür bisher die haushaltssystematischen Voraussetzungen 

fehlten, ist mit dem Haushaltsentwurf 2023 beabsichtigt, Mittel i. H. v. 150,0 T€ vom Titel 

1313 – 894 07 MG 02 auf den Titel 1313 – 533 09 MG 02 zu übertragen. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  41 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53309 

Zweckbestimmung: Sonstige Aufträge im Rahmen der Modellregion Schlei 

 

Ist 2021:    30,0T€ 

Soll 2022:     80,0T€ 

Soll HHE 2023:   230,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wofür genau sollen die zusätzlichen Mittel in 2023 verwendet werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für Werkverträge für die Erstellung eines Konzept- und 

Testprogramms im Zusammenhang mit dem Faulschlamm in der Schlei sowie für ein 

Forschungsprojekt der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zur „Entwicklung neuer 

agrarpolitischer Förderinstrumente zur Reduktion der Nährstoffüberschüsse in der 

Landwirtschaft am Beispiel der Modellregion Schlei“ vorgesehen. 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  41 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53309 

Zweckbestimmung: Sonstige Aufträge im Rahmen der Modellregion Schlei 

 

Ist 2021:    30,0T€ 

Soll 2022:     80,0T€ 

Soll HHE 2023:   230,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Aufträge/Maßnahmen im Rahmen der Modellregion Schlei sind förderfähig? 

Worin ist die Erhöhung des Soll 2023 begründet? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Finanziert werden können nach diesem Haushaltstitel Ausgaben aufgrund von 

Werkverträgen oder anderen Auftragsformen, die den definierten Zielen der Modellregion 

Schlei, also der nachhaltigen Verbesserung des Umweltzustand der Schlei sowie ihres 

einzigartigen Umfelds, dienen. 

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für Werkverträge für die Erstellung von einem Konzept- 

und Testprogramm im Zusammenhang mit dem Faulschlamm in der Schlei sowie für ein 

Forschungsprojekt der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zur „Entwicklung neuer 

agrarpolitischer Förderinstrumente zur Reduktion der Nährstoffüberschüsse in der 

Landwirtschaft am Beispiel der Modellregion Schlei“ vorgesehen. 

Die Erhöhung des Soll 2023 hängt mit einer Umstrukturierung der im Haushalt für die 

Modellregion Schlei bereitgestellten Mittel zusammen. Um zukünftig im Rahmen der 

Modellregion Schlei mehr Werkverträge und konzeptionelle Arbeiten vergeben zu können, 

wurden aus dem Titel 1313 – 894 07 MG 02 („Maßnahmen der Modellregion Schlei) 150,0 

T€ auf den Titel 1313 – 533 09 MG 02 umgeschichtet. 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  42 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53402 

Zweckbestimmung: Aufträge und Untersuchungen im Rahmen der Biodiversitätsstrategie 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   830,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Bitte listen Sie die  geplanten Anträge und Untersuchungen für die Jahre 2023 und 2024 

auf. 

 

Antwort der Landesregierung: 

Ein nennenswerter Anteil des Haushaltsansatzes ist vorgesehen, um den Teilbereich 

Bildungsinitiative Biodiversität zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie nachhaltig 

voranzutreiben. Hier sind beispielsweise der frühkindliche Bereich und das Projekt „KITA 

21“ zu nennen, das verschiedene Module auf dem Gebiet „Biologische Vielfalt und Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen“ beinhaltet. 

Zudem konnte eine Projektkoordination zur Bildungsinitiative Biodiversität im BNUR 

eingerichtet werden, die eine Begleitung der Schwerpunktsetzung Biodiversität in allen 

Bildungsbereichen forciert. Hier bilden auch breitenwirksame Initiativen und die 

Verbindung mit Multiplikatorinnen und Mutliplikatoren wichtige Bausteine in der 

Konzeptionierung und Umsetzung. 

Außerdem ist ein umfangreicher Werkvertrag vergeben, der zum Ziel hat, die 

Wiedervernetzung von Lebensräumen für wandernde Tierarten durch Grünbrücken und 

Querungshilfen zu unterstützen. 

Bei diesem Haushaltstitel sind weiterhin verschiedene Aufträge und Untersuchungen 

veranschlagt, die sich auf die Bereiche Artenschutz, insbesondere für die 



 

 

Herausforderungen, die im Wildtiermanagement, z.B. im Prädatorenmanagement und in 

der Öffentlichkeitsarbeit bestehen, beziehen. Zudem sind Mittel vorgesehen, die die Ziele 

der Strategie zu den Kernaktionsräumen, insbesondere im Hinblick auf 

Konzeptionierungen, vorantreiben sollen. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  42 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53402 

Zweckbestimmung: Aufträge und Untersuchungen im Rahmen der Biodiversitätsstrategie 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   830,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Was ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Welche Aufträge und an wen wurden die 

Mittel in 2022 vergeben? 3.Für welche Aufträge und Untersuchungen sind die Mittel für 

2023 vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

1. Das Ist 2022 beträgt 168.197,52 €. 

 

2. Die Mittel wurden für folgende Aufträge verausgabt: 

 

 

 

Auftragsgegenstand Vertragspartner Betrag 

Erarbeitung von Fachgrundlagen eines 

ganzheitlichen Teichprogramms zur Sicherung 

naturschutz – und fischereifachlicher Ziele in 

Schleswig-Holstein 

Institut für 

Binnenfischerei e. V. 

48.773,52 € 

Entwicklung neuer agrarpolitischer 

Förderinstrumente zur Reduktion der 

Nährstoffüberschüsse in der Landwirtschaft am 

Beispiel der „Modellregion Schlei“ in Schleswig-

Holstein 

CAU Kiel 119.424,00 

€ 



 

 

 

Das Projekt „Entwicklung neuer agrarpolitischer Förderinstrumente zur Reduktion der 

Nährstoffüberschüsse in der Landwirtschaft am Beispiel der „Modellregion Schlei“ in 

Schleswig-Holstein ist dem Themenkomplex „Modellregion Schlei“ zuzuordnen. In diesem 

Rahmen war es bisher haushaltssystematisch jedoch nicht möglich, konzeptionelle 

Arbeiten durch die Vergabe von Aufträgen ausführen zu lassen. Daher ist für den Haushalt 

2023 beabsichtigt, einen neuen Titel 1313 – 533 09 MG 02 (Zweckbestimmung: Sonstige 

Aufträge im Rahmen der Modellregion Schlei) zu schaffen. Als Übergangslösung wurde 

das Projekt im Haushaltsvollzug 2022 über den Biodiversitäts-Auftragstitel Titel 1313 – 

534 02 MG 02 finanziert, da die Ziele des Vorhabens mit den Zielen der 

Biodiversitätsstrategie im Einklang stehen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sollen die Kosten 

dann durch Titel 1313 – 533 09 MG 02 getragen werden. 

 

3. Für folgende Aufträge und Untersuchungen sind die Mittel für 2023 vorgesehen: 

Ein nennenswerter Anteil des Haushaltsansatzes 2023 ist vorgesehen, um den Teilbereich 

Bildungsinitiative Biodiversität zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie nachhaltig 

voranzutreiben. Hier sind beispielsweise der frühkindliche Bereich und das Projekt „KITA 

21“ zu nennen, das verschiedene Module auf dem Gebiet „Biologische Vielfalt und 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen“ beinhaltet. 

Zudem konnte eine Projektkoordination zur Bildungsinitiative Biodiversität im BNUR 

eingerichtet werden, die eine Begleitung der Schwerpunktsetzung Biodiversität in allen 

Bildungsbereichen forciert. Hier bilden auch breitenwirksame Initiativen und die 

Verbindung mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wichtige Bausteine in der 

Konzeptionierung und Umsetzung.  

Außerdem wurde ein umfangreicher Werkvertrag vergeben, der zum Ziel hat, die 

Wiedervernetzung von Lebensräume für wandernde Tierarten durch Grünbrücken und 

Querungshilfen zu unterstützen. 

Bei diesem Haushaltstitel sind weiterhin verschiedene Aufträge und Untersuchungen 

veranschlagt, die sich auf die Bereiche Artenschutz, insbesondere für die 

Herausforderungen, die im Wildtiermanagement, z.B. im Prädatorenmanagement und in 

der Öffentlichkeitsarbeit bestehen, beziehen. Zudem sind Mittel vorgesehen, die die Ziele 

der Strategie zu den Kernaktionsräumen, insbesondere im Hinblick auf 

Konzeptionierungen, vorantreiben sollen. 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  43 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53404 

Zweckbestimmung: Sonstige Aufträge zur Bekämpfung von invasiven Arten 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:     50,0T€ 

Soll HHE 2023:    50,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Um welche Arten handelt es sich konkret? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es handelt sich vorrangig um invasive Arten im Anfangsstadium der Invasion. Bei diesen 

Erstfunden werden Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich, um eine Etablierung in 

Schleswig-Holstein zu verhindern. Die beantragten Kosten umfassen sowohl 

Nachkontrollen zur Überprüfung von Fundmeldungen, die Maßnahmen selbst und 

Erfolgskontrollen nach der Umsetzung von Maßnahmen. Welche Arten dies künftig sein 

werden, ist nicht abschließend zu benennen. Bisher wurden die Finanzmittel dieses Titels 

in Schleswig-Holstein zur Bekämpfung von Nadelkraut (Crassula helmsii), Marmorkrebs 

(Procambarus virginalis) und Asiatischer Hornisse (Vespa velutina) eingesetzt. Relevant 

könnten auch Schwarzkopf-Ruderente (Oxyura jamaicensis), Muntjak (Muntiacus reevesii), 

Sosnowskyi Bärenklau (Heracleum sosnowskyi) und Gelbe Scheincalla (Lysichiton 

americanus) werden, für die bereits Nachweise aus Schleswig-Holstein vorliegen.  
 

  



 

 

 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  43 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53407 

Zweckbestimmung: Sonstige Aufträge im Zusammenhang mit der Errichtung eines 

Nationalpark Ostsee 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   200,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Bitte erläutern Sie die Kosten mit Maßnahmen für die Jahre 2023 und 2024. Wie ist der 

Zeitplan für den Kommunikationsprozess? Gibt es bereits erste Planungen? Wenn ja, 

welche? 

 

Antwort der Landesregierung: 

2023/2024 wird ein umfassender Konsultationsprozess zur möglichen Errichtung eines 

Nationalparks Ostsee durchgeführt. Kosten fallen im Wesentlichen an für: 

- Vorbereitung Konsultationsprozess  

- Auftrag zur Organisation und Durchführung Konsultationsprozess an Externe.  

- Begleitende Aufträge im Rahmen des Konsultationsprozessesan Externe. 

Meilensteine für den Konsultationsprozess 

• 1. Quartal 2023 

o Vorbereitung des Konsultationsverfahrens 

o Kick-off-Veranstaltung 

• 2. Quartal. 2023: 



 

 

o Einstieg in den Konsultationsprozess 

o erste Stakeholdergespräche 

• 3. + 4. Quartal 2023: 

o Laufender Konsultationsprozess  

• 1. Quartal 2024: 

o Abschluss und Auswertung Konsultationsprozess 

o Vorbereitung Kabinettsbeschluss zur Entscheidung über die Fortführung 

des Prozesses hin zu einem Nationalpark Ostsee 

• Mitte 2024 Kabinettsbeschluss 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  43 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 53407 

Zweckbestimmung: Sonstige Aufträge im Zusammenhang mit der Errichtung eines 

Nationalpark Ostsee 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   200,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Wie soll der Kommunikationsprozess in 2023 aussehen? 2. Welche weiteren Ausgaben 

sind neben der Initiierung des Kommunikationsprozesses eingeplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

2023/2024 wird ein umfassender Konsultationsprozess zur möglichen Errichtung eines 

Nationalparks Ostsee durchgeführt. Kosten fallen im Wesentlichen an für: 

- Vorbereitung Konsultationsprozess  

- Auftrag zur Organisation und Durchführung Konsultationsprozess an Externe. 

- Begleitende Aufträge im Rahmen des Konsultationsprozesses an Externe. 

Meilensteine für den Konsultationsprozess 

• 1. Quartal 2023 

o Vorbereitung des Konsultationsverfahrens 

o Kick-off-Veranstaltung 

• 2. Quartal 2023: 

o Einstieg in den Konsultationsprozess 

o erste Stakeholdergespräche 

• 3. + 4. Quartal 2023: 

o Laufender Konsultationsprozess  



 

 

• 1. Quartal 2024: 

o Abschluss und Auswertung Konsultationsprozess 

o Vorbereitung Kabinettsbeschluss zur Entscheidung über die Fortführung 

des Prozesses hin zu einem Nationalpark Ostsee 

• Mitte 2024 Kabinettsbeschluss 

 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  44 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 54601 

Zweckbestimmung: Vermischte Ausgaben im Rahmen des Wolfmanagements 

 

Ist 2021:    70,5T€ 

Soll 2022:    710,0T€ 

Soll HHE 2023:   680,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wodurch erklärt sich der niedrigere Ansatz? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Da sich die Ist-Ausgaben in den vergangenen Jahren auf einem geringen Niveau stabilisiert 

haben, wird mit dem Haushaltsentwurf 2023 eine moderate Reduktion des Ansatzes 

beabsichtigt. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  44 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 54601 

Zweckbestimmung: Vermischte Ausgaben im Rahmen des Wolfmanagements 

 

Ist 2021:    70,5T€ 

Soll 2022:    710,0T€ 

Soll HHE 2023:   680,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist in 2022 beträgt 110.046,87 €. 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  44 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 54601 

Zweckbestimmung: Vermischte Ausgaben im Rahmen des Wolfmanagements 

 

Ist 2021:    70,5T€ 

Soll 2022:    710,0T€ 

Soll HHE 2023:   680,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das Ist 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 110.046,87 €. 

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  45 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68305 

Zweckbestimmung: Zuwendungen an Stiftungen und sonstige für nicht investive 

Maßnahmen 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    300,0T€ 

Soll HHE 2023:   300,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Stiftungen und Sonstige erhielten für welche Maßnahmen im vergangenen 

Haushaltsjahr Zuwendungen und für welche ist was ggf. für das laufende Jahr bereits 

vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Haushaltsjahr wurden Mittel für folgende Projekte verausgabt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bgM: Biotopgestaltende Maßnahme 

Zuwendungsempfänger Maßnahme Betrag 

Kreis Dithmarschen Koordinierung Naturschutz 

Speicherkoog 

12.819,48 € 

Deutscher Verband für 

Landschaftspflege e. V. 

bgM Erprobung der Bedeutung der 

schlaginternen Segregation durch 

feldmittige Blühstreifen für 

Brutvogelarten auf Ackerflächen 

23.014,25 € 

Naturpark Schlei e. V. Personalkostenförderung 

„Modellprojekt Schlei“ 

67.996,05 € 

Gesamt  103.829,78 € 



 

 

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden bereits Mittel i. H. v. insgesamt 119.583,73 € für die 

Fortführung der Personalkostenförderung „Modellprojekt Schlei“ (76.583,73 €) sowie für 

das von 2022 bis 2027 laufende Projekt „Koordinierung Naturschutz Speicherkoog“ 

(43.000,00 €) bewilligt. 

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  46 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68401 

Zweckbestimmung: Institutionelle Förderung des Deutschen Vereins für Landschaftspflege 

(DVL) e.V. 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   400,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Mit welcher Begründung wird die institutionelle Förderung eingeführt? 

Ist der Landesregierung bekannt, in wie weit auch andere Bundesländer ihre 

Landesverbände fördern und in welchem Umfang erhalten die Landesverbände zusätzliche 

Mittel aus der Dachorganisation? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Etablierung und Stärkung der Betrieblichen Naturschutzberatung landwirtschaftlicher 

Betriebe mit dem Ziel der Verdopplung des Angebots ist als eine zentrale Maßnahme in 

der Biodiversitätsstrategie des Landes Schleswig-Holstein (LT-Drs. 19/3266) festgelegt. 

Daher wurde die Initialisierung der institutionellen Förderung des Deutschen Verbandes 

für Landschaftspflege (DVL) im Koalitionsvertrag (vgl. Z. 4516f.) verankert. 

Die institutionelle Förderung des DVL wurde vorgenommen, da der DVL mit seiner 

Struktur der Drittelparität (Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Politik) und seiner 

langjährigen Erfahrung in der Fläche exzellent vernetzt ist, praxisorientiert arbeitet und bei 

allen Akteuren eine hohe Akzeptanz genießt. Mit dem Instrument der institutionellen 

Förderung wird der DVL in die Lage versetzt, qualifiziertes Personal unbefristet 

einzustellen und langfristig zu binden. Darüber hinaus ist der DVL so professionell 



 

 

aufgestellt, dass die anstehenden Aufgaben wirtschaftlich und sparsam ausgeführt werden 

können. 

DVL-Landesverband Sachsen erhält im Rahmen einer unbefristete 

Kooperationsvereinbarung mit dem Freistaat Sachsen eine pauschalierte Finanzierung i. H. 

v. 1.368,0 T€ im Jahr 2023 (Stand: Doppelhaushalt Freistaat Sachsen 2023/2024). Der 

Landesverband für Landschaftspflege Sachsen-Anhalt erhält vom Land Sachsen-Anhalt 

eine Projektförderung i. H. v. 230,0 T€ (Stand: Haushalt Land Sachsen-Anhalt 2022). 

Die Landesverbände erhalten aus der Dachorganisation keine zusätzlichen Mittel. 

 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  46 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68502 

Zweckbestimmung: An Vereine, Verbände und Sonstige für Maßnahmen im Rahmen des 

Wolfsmanagements 

 

Ist 2021:   290,7T€ 

Soll 2022:   630,0T€ 

Soll HHE 2023:  630,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Was ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Welche Maßnahmen wurden in 2022 damit 

finanziert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist in 2022 beträgt 159.348,38 €.  

In 2022 wurden hiermit Entschädigungszahlungen i. H. v. 150.343,35 € sowie investive 

Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Wölfe i. H. v. 9.005,03 € gem. der 

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen zur 

Sicherung des Bestandes zu- und durchwandernder Wölfe in Schleswig-Holstein 

(Wolfsrichtlinie) finanziert. 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  46 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68502 

Zweckbestimmung: An Vereine, Verbände und Sonstige für Maßnahmen im Rahmen des 

Wolfsmanagements 

 

Ist 2021:   290,7T€ 

Soll 2022:    630,0T€ 

Soll HHE 2023:   630,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das Ist 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 159.348,38 €. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  46 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68601 

Zweckbestimmung: Zuwendungen an Akteure der Biodiversitätsstrategie für nicht-investive-

Maßnahmen 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.783,4T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Bitte stellen Sie die  Umsetzungsstruktur für Ranger:innen unter Angabe der genauen 

Aufgaben und Ort der Ansiedlung dar! Bitte einzeln auflisten! 

 

Antwort der Landesregierung: 

Nach Durchführung eines umfassenden Entscheidungsfindungsprozesses ist vorgesehen, 

die Schutzgebietsrangerinnen und Schutzgebietsranger für terrestrische Schutzgebiete 

organisatorisch beim Landesamt für Umwelt anzusiedeln. Hierfür sind im 

Haushaltsentwurf der Landesregierung insgesamt 12 unbefristete Planstellen vorgesehen 

sowie eine korrespondierende Stelle für die Steuerung und Koordinierung der Aufgabe 

und der Mitarbeitenden. 

Absehbar wird der Schwerpunkt der Aufgaben der Rangerinnen und Ranger im Bereich der 

Aufklärung, Wissensvermittlung und Biodiversitätsbildung liegen.  

Für die Finanzierung der neuen Planstellen sind zudem insgesamt 300,0 T€ bei dem 

Haushaltstitel 1313 00 428 01 für 2023 veranschlagt.  

Die Entscheidung zur Umsetzungsstruktur mit den konkreten Aufgaben und der örtlichen 

Verteilung der Rangerstellen wird unter Berücksichtigung der vom Landtag zur Verfügung 

gestellten Ressourcen im Rahmen einer Projektstruktur vorbereitet. 

 



 

 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  46 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68601 

Zweckbestimmung: Zuwendungen an Akteure der Biodiversitätsstrategie für nicht-investive-

Maßnahmen 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.783,4T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie sollen die Mittel aus diesem Haushaltstitel auf die einzelnen veranschlagten 

Kostenpunkte aufgeteilt werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Wesentlichen sollen aus diesem Titel Maßnahmen in Schutzgebieten im Rahmen von 

Zuwendungen finanziert werden, die den Schwerpunktsetzungen aus der 

Biodiversitätsstrategie, also eine qualitative Aufwertung der Schutzgebiete, insb. die 

Entwicklung wertvoller Lebensraumtypen in der Natura 2000 Kulisse, entsprechen. 

Veranschlagt wurden hierfür 1.033,4 T€. 

Außerdem sollen aus diesem Titel Fördermaßnahmen für eine Teichwirtschaft finanziert 

werden, die den Teichwirtinnen und Teichwirten z.B. mithilfe von Ausgleichszahlungen 

eine Wirtschaftsweise ermöglicht, die auch den Zielen des Natur- und Artenschutzes 

entspricht. Vorgesehen sind Mittel in Höhe von 250 T€. 

Weiterhin ist Ziel der Biodiversitätsstrategie Schwerpunktmaßnahmen im Bereich der 

Ökotone (z.B. Waldränder, Knicks, Feldgehölze) durchzuführen. Auch hierfür sind Mittel in 

Höhe von 100 T€ bei diesem Titel vorgesehen. 

Grundsätzlich ist es im Gesamtkontext von mitentscheidender Bedeutung, auch die 

Umsetzungsstrukturen in Form von Personalkapazitäten nachhaltig zu stärken und damit 



 

 

Konzepte zu Potenzialen und Maßnahmen auch für öffentliche Flächen und Gebäude zu 

entwickeln und Projektträger unmittelbar oder mittelbar zu akquirieren. Um 

Zuwendungen an geeignete Projektträger zu ermöglichen, wurden entsprechende 

Haushaltsmittel in Höhe von 400 T€ veranschlagt. 

 



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  47 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68603 

Zweckbestimmung: An Naturschutzverbände zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des 

Landes Schleswig-Holstein 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    200,0T€ 

Soll HHE 2023:   200,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Welche Naturschutzverbände haben 

Mittel in 2022 erhalten? 3. Welche Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie 

wurden in 2022 damit finanziert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

1. Das Ist 2022 beträgt 161.847,61 €.  

 

2. Eine Zuwendung zur Mitwirkung als Naturschutzverband bei der Umsetzung der 

Biodiversitätsstrategie haben erhalten: 

- BUND Schleswig-Holstein, 

- Schutzstation Wattenmeer e.V.,  

- NABU Schleswig-Holstein und  

- Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e.V.. 

 

 

3. Alle genannten Verbände bzw. Vereine haben die Erstellung der Biodiversitätsstrategie 

maßgeblich prozessbegleitend unterstützt. 

Die Mittel sind im Rahmen der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie im Wesentlichen 

vorgesehen zur Sicherstellung der qualifizierten Mitwirkung im Akteursnetzwerk 



 

 

Biodiversität (3. Säule der Biodiversitätsstrategie), zur Maßnahmenbegleitung und 

qualifizierten Begleitung von Naturschutzvorhaben (z.B. im Bereich Lebensraum- und 

Artenschutz), für Bildungsarbeit und die Vermittlung von fachlichen Inhalten (z.B. 

Ausstellungen, Umweltbildungsveranstaltungen), zur Durchführung lokaler und 

regionaler Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Kommunikation und Wissensvermittlung, 

auch im Hinblick auf interdisziplinäre Zusammenhänge. 

Es erfolgt ein regelmäßiger Austausch und eine Abstimmung der Umsetzungsschritte 

zwischen dem MEKUN und den Zuwendungsempfängern, um die Aktivitäten der 

Vereine und Verbände in den Gesamtumsetzungsprozess der Biodiversitätsstrategie 

einzubeziehen. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  48 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68610 

Zweckbestimmung: Zuschüsse an Sonstige für die Krabbenfischerei im Wattenmeer und zur 

Stärkung der Nationalparkregion 

 

Ist 2021:   255,9T€ 

Soll 2022:    800,0T€ 

Soll HHE 2023:   800,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Maßnahmen zur Stärkung der Nationalparkregion wurden 2022 durchgeführt und 

welche sind für 2023 geplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der IST-Stand in 2022 beträgt 206.443,83 €. 

Die Mittel wurden verwendet für: 

− Unterstützung von Krabbenfischern im Rahmen des Innovationsprogrammes 

Krabbenfischerei 

− Kofinanzierung des EMFF-Projektes CRANIMPACT 

− Sicherstellung der Errichtung einer Integrierten Station im schl.-h. Wattenmeer 

(Beltringharder Koog) 
 

Im Jahr 2023 sollen nach dem aktuellen Planungsstand das Innovationsprogramm 

Krabbenfischerei fortgeführt, eine Studie zum Antifouling im Nationalpark Schleswig-

Holsteinisches Wattenmeer erstellt und eine Projektskizze „Bau und Forschungsbetrieb 

eines Nordsee-Küstenfischereifahrzeugs der Zukunft“ gefördert werden. Projektanträge 

liegen für 2023 derzeit noch keine vor. 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  48 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 68610 

Zweckbestimmung: Zuschüsse an Sonstige für die Krabbenfischerei im Wattenmeer und zur 

Stärkung der Nationalparkregion 

 

Ist 2021:   255,9T€ 

Soll 2022:    800,0T€ 

Soll HHE 2023:   800,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Wofür wurden die Mittel aus dem 

Haushaltstitel in 2022 genau verwendet? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der IST-Stand in 2022 beträgt 206.443,83 €. 

Die Mittel wurden verwendet für: 

− Unterstützung von Krabbenfischern im Rahmen des Innovationsprogrammes 

Krabbenfischerei 

− Kofinanzierung des EMFF-Projektes CRANIMPACT 

− Sicherstellung der Errichtung einer Integrierten Station im schl.-h. Wattenmeer 

(Beltringharder Koog) 

 
 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  48 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 75201 

Zweckbestimmung: Anlage und Verbund von Biotopen im Rahmen der 

Biodiversitätsstrategie 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   100,0T€ 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Maßnahmen sind für 2023 geplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Eingebettet in die Grün-Blaue-Infrastruktur des Landes stellt ein funktionierender 

Biotopverbund in Schleswig-Holstein das Grundgerüst für die Biodiversität dar. Ein 

wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität stellt dabei die Anlage und Verbund sowie 

die Renaturierung und Revitalisierung wichtiger Biotope dar. 

Für 2023 ist beabsichtigt, diverse Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung wichtiger 

Lebensraumtypen prioritär in den Kernaktionsräumen, die ein neues Instrument der 

Biodiversitätsstrategie sind, in Eigenregie durchzuführen. Die Planung der konkreten 

Einzelmaßnahmen durch das Landesamt für Umwelt ist derzeit noch nicht abgeschlossen, 

wird aber u.a. folgende konkrete Maßnahmen umfassen: 

• Wasserhaltemanagement zur Lebensraumerhaltung geschützter Vogelarten, 

• Anlage von Amphibiengewässern, 

• Erhaltung sog. halboffener Landschaften durch extensive 

Bewirtschaftungsmaßnahmen, 

• Prädatorenmanagement zum Schutz bodenbrütender Vogelarten, 

• Vermehrung und Aufzucht bedrohter Pflanzenarten.  

 



 

 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  48 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 75201 

Zweckbestimmung: Anlage und Verbund von Biotopen im Rahmen der 

Biodiversitätsstrategie 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   100,0T€ 

Frage/Sachverhalt: 

Wofür genau sollen die Mittel in 2023 eingesetzt werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Eingebettet in die Grün-Blaue-Infrastruktur des Landes stellt ein funktionierender 

Biotopverbund in Schleswig-Holstein das Grundgerüst für die Biodiversität dar. Ein 

wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität stellt dabei die Anlage und Verbund sowie 

die Renaturierung und Revitalisierung wichtiger Biotope dar. 

Für 2023 ist beabsichtigt, diverse Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung wichtiger 

Lebensraumtypen prioritär in den Kernaktionsräumen, die ein neues Instrument der 

Biodiversitätsstrategie sind, in Eigenregie durchzuführen. Die Planung der konkreten 

Einzelmaßnahmen durch das Landesamt für Umwelt ist derzeit noch nicht abgeschlossen, 

wird aber u.a. folgende konkrete Maßnahmen umfassen: 

• Wasserhaltemanagement zur Lebensraumerhaltung geschützter Vogelarten, 

• Anlage von Amphibiengewässern, 

• Erhaltung sog. halboffener Landschaften durch extensive 

Bewirtschaftungsmaßnahmen, 

• Prädatorenmanagement zum Schutz bodenbrütender Vogelarten, 

• Vermehrung und Aufzucht bedrohter Pflanzenarten.  



 

 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  49 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 89401 

Zweckbestimmung: An die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein für Maßnahmen zur 

Umsetzung des Programms "Biologischer Klimaschutz" 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   657,8T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Maßnahmen neben der Wiedervernässung von Mooren sind für 2023 geplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für die Flächensicherung im Sinne des Moorschutzes 

und des biologischen Klimaschutzes sowie Maßnahmen zur naturschutzfachlichen 

Weiterentwicklung von Moorflächen (z.B. Verwallungen, Gräbeneinstau, Entfernung von 

Drainage, Entkusselung, Mahd, extensive Beweidung) und Wäldern (Waldumbau, 

Vernässung von Waldmooren, Naturwaldneubildung) im Sinne des biologischen 

Klimaschutzes vorgesehen.  

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  49 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 89403 

Zweckbestimmung: An die Stiftung Naturschutz f. investive Maßnahmen zur Umsetzung des 

Moorschutzprogramms 

 

Ist 2021:  2.000,0T€ 

Soll 2022:    700,0T€ 

Soll HHE 2023:   700,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wodurch lassen sich die hohen Mittelabrufungen in den Vorjahren erklären und weshalb 

sind diese 2022 und 2023 geringer? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Stiftung Naturschutz setzt seit dem Jahr 2011 erfolgreich das Moorschutzprogramm 

des Landes Schleswig-Holstein um (s.a. Landtagsdrucksache 17/1490). Die Beauftragung 

erfolgt im Rahmen von jährlichen Zuwendungsbescheiden an die Stiftung Naturschutz. Die 

Stiftung Naturschutz hat einen Moorschutzfonds errichtet, aus dem sie auch Dritte im 

Rahmen von Zuwendungen auf der Grundlage einer Zuwendungsrichtlinie fördern kann. 

Die Förderung wird im Wesentlichen aus zweckgebundenen Ersatzgeldern für Eingriffe 

gem. § 15 Abs. 6 BNatSchG i.V.m. § 9 Abs. 4 LNatSchG  gespeist. 

Mit der Stiftung Naturschutz wurde eine Institution mit der Umsetzung des Programms 

beauftragt, die sowohl über die notwendige fachliche Expertise für die Planung und 

Umsetzung von Moorschutzmaßnahmen verfügt als auch über professionelle Strukturen, 

die eine effiziente, rechtskonforme und erfolgreiche Durchführung von 

Moorschutzprojekten gewährleistet. 

Der Ansatz der veranschlagten Mittel für die Umsetzung des Moorschutzprogrammes 

beträgt seit Jahren unverändert 700,0 T€.  



 

 

Sofern es im Laufe eines Jahres zu Mehreinnahmen bei den (beim Titel 1313.00.119 98 

veranschlagten) Einnahmen aus Ersatzgeldern kommt, können diese zur Umsetzung des 

Moorschutzprogrammes an die Stiftung Naturschutz bewilligt werden (vgl. entsprechende 

Haushaltsvermerk  bei 1313.00.119 98 und 1313-MG 02). 

In 2021 wurden Mehreinnahmen bei Ersatzgeldern für die Umsetzung des 

Moorschutzprogrammes bewilligt, wodurch sich das hohe Ist 2021 begründet. 

 
 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  50 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 89407 

Zweckbestimmung: Maßnahmen der Modellregion Schlei 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    300,0T€ 

Soll HHE 2023:   150,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Was ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Welche Maßnahmen sind für 2023 geplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das IST 2022 beträgt 0,0 T€. 

Die veranschlagten Mittel sind z.B. für Maßnahmen des Modellprojektes Schlei und 

darüber hinaus für weitere Maßnahmen in der Modellregion Schlei vorgesehen. Viele 

Vorhaben benötigen einen zeitliche Vorlauf für Planung sowie Beteiligung und 

Abstimmung mit Stakeholder:innen. Der Zeitbedarf für diese Prozesse lässt sich nicht 

immer abschätzen.  

Das Modellprojekt Schlei befasst sich bspw. mit Vorhaben zur naturschutzfachlichen 

Entwicklung von Feuchtgebieten. Bevor hier konkrete Maßnahmen umgesetzt werden 

können, müssen entsprechende Gebiete unter Beteiligung der Eigentümer:innen 

arrondiert und mögliche Maßnahmen erörtert werden. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  53 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68503 

Zweckbestimmung: An Vereine und Verbände für die Betreuung von Schutzgebieten 

 

Ist 2021:  1.114,7T€ 

Soll 2022:   1.400,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.400,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? Wofür wurden die Mittel in 2022 

eingesetzt? Wofür genau sind die Mittel in 2023 vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 1.403,974,94 €. 

Die Mittel wurden 2022 an 20 Vereine und Verbände für die Betreuung von 150 

geschützten Gebieten bewilligt. Diese Naturschutzvereine und –verbände unterstützen die 

Naturschutzbehörden auf freiwilliger Basis bei der fachlichen Betreuung der geschützten 

Gebiete (§ 56 i.V.m. § 20 LNatschG)..  

Die Mittel werden überwiegend im Bereich Personal für 

 -Lohn/Gehalt und Fortbildung  

- hauptamtlichen Personals, 

- Eigenanteile des Zuwendungsempfängers für Bundesfreiwilligendienstleistende,  

- Taschengeld für Praktikanten und  

- Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Betreuer eingesetzt.  

 

Im Bereich der Sachkosten werden die Mittel verwendet für  

- Mieten, Pachten und Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden oder Räumen, 

- Mieten, Unterhaltung und Ankauf von Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenständen, Maschinen, Fachliteratur und Karten,  



 

 

- Herstellung von Informationsmaterialien, 

- Pauschale Geschäftskosten,  

- Werkverträge oder Gutachten und  

- Errichtung einfacher Schutzgebietshütte/Anschaffung beweglicher Unterkunft. 

Für 2023 soll die Förderung entsprechend fortgeführt werden. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  54 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68608 

Zweckbestimmung: An Vereine, Verbände, Gebietskörperschaften, Stiftungen und Sonstige 

für nichtinvestive Maßnahmen i.R. der Umsetzung von NATURA 2000 für Projekte in 

Bereichen des Natur- und Artenschutzes in der NATURA 2000 Gebietskulisse 

 

Ist 2021:  1.463,7T€ 

Soll 2022:   1.270,0T€ 

Soll HHE 2023:  2.240,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 1.893.171,92 €. 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  54 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68608 

Zweckbestimmung: An Vereine, Verbände, Gebietskörperschaften, Stiftungen und Sonstige 

für nichtinvestive Maßnahmen i.R. der Umsetzung von NATURA 2000 für Projekte in 

Bereichen des Natur- und Artenschutzes in der NATURA 2000 Gebietskulisse 

 

Ist 2021:  1.463,7T€ 

Soll 2022:   1.270,0T€ 

Soll HHE 2023:  2.240,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Worin ist die Erhöhung des Soll 2023 begründet? Wie teilen sich die Mittel auf die 

jeweiligen Förderberechtigten auf? Bitte aufschlüsseln für Ist 2021, Ist 2022 und Soll 2023. 

 

Antwort der Landesregierung: 

Bei Titel 1313 – 686 08 MG 03 ist insbesondere das EU-kofinanzierte Förderprogramm 

„Kooperationen im Naturschutz“ (Lokale Aktionen u.a.) veranschlagt. Die Kooperationen 

im Naturschutz haben aus naturschutzfachlicher Sicht nicht nur seitens des Landes einen 

hohen Stellenwert; sie werden auch von der EU seit vielen Jahren nachhaltig gestärkt und 

mit einem erhöhten EU-Kofinanzierungssatz von derzeit 80 v.H. finanziert. Kooperationen 

im Naturschutz werden aufgrund ihrer vorgegebenen Organisationsstruktur von 

verschiedenen Akteursgruppen vor Ort neben dem Naturschutz (z.B. Landwirtschaft, 

Wasserwirtschaft, Gemeinden) getragen und sind auch aus diesem Grund in der Region in 

besonderem Maße verankert und integriert. 

Aufgrund des nachhaltigen Erfolgs des Modells der Kooperationen im Naturschutz wurde 

das Budget desELER- Förderprogramms zur Stärkung der personellen Kapazitäten erhöht. 

Die hieraus resultierende steigende Entwicklung der Ausgaben (Ist 2021: 969,8 T€, Ist 

2022: 1.575,7 T€, bewilligt für 2023: 1.959,5 T€) wird nun durch die Erhöhung des 

Haushaltsansatzes abgebildet.  



 

 

Die Mittel teilen sich wie folgt auf die Förderberechtigten bzw. Zuwendungsempfänger 

auf: 

2021 

Zuwendungsempfänger Betrag 

DVL e. V. 445.450,17 € 
Bündnis Naturschutz Dithmarschen 147.236,76 € 
Naturpark Schlei e.V. 132.347,92 € 
Naturschutzring Aukrug e. V 119.042,52 € 
Stiftung Naturschutz 117.998,69 € 
Naturpark Westensee Obere Eider 106.897,20 € 
Kuno e. V. 103.980,35 € 
Runder Tisch Naturschutz Nordfriesland 72.230,55 € 
NSV Obere Treenelandschaft e. v. 58.404,66 € 
Naturschutzbund Deutschland 40.930,85 € 
Aktion Kulturland 28.321,02 € 
Gemeinde Helgoland 26.543,71 € 
Amrum Touristik AöR 23.493,73 € 
WWF Deutschland 19.292,11 € 
Deich-u. Hauptsielverband Eiderstedt 12.149,81 € 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft S-H 7.570,80 € 
Unabhängiges Kuratorium Landschaft S-H 5.907,16 € 
NABU -4.048,58 € 
Gesamtergebnis 1.463.749,43 € 

 

2022 

Zuwendungsempfänger Betrag 

DVL e. V. 528.641,94 € 
Naturschutzring Aukrug e. V 208.228,71 € 
Naturpark Westensee Obere Eider 179.110,81 € 
Bündnis Naturschutz Dithmarschen 176.364,74 € 
Kulturlandschaft nachhaltig 176.122,05 € 
Stiftung Naturschutz 165.997,38 € 
Runder Tisch Naturschutz Nordfriesland 140.602,40 € 
Naturschutzverein Obere Treene 125.200,71 € 
Naturpark Schlei e.V. 64.747,17 € 
Amrum Touristik AöR 46.747,10 € 
Naturschutzbund Deutschland 20.422,20 € 
WWF Deutschland 19.755,63 € 
Gemeinde Helgoland 16.500,00 € 
Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft Kiel 7.854,00 € 
Deich-u.Hauptsielverband Eiderstedt 6.318,65 € 
Unabhängiges Kuratorium 5.907,16 € 
Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e. V. 2.668,40 € 
Aktion Kulturland 1.982,87 € 
Summe 1.893.171,92 € 

 

Bewilligungen 2023 



 

 

In den Vorjahren wurden bereits Mittel für mehrjährige Projekte bewilligt. Auf das 

Haushaltsjahr 2023 entfallen dabei Bewilligungen i. H. v. 2.207.150,58 €. Die Aufteilung 

auf die Zuwendungsempfänger ergibt sich wie folgt: 

Zuwendungsempfänger Betrag 

DVL e. V. 687.653,44 € 
Bündnis Naturschutz in Dithmarschen 230.923,38 € 
Naturschutzring Aukrug e.V. 221.947,04 € 
Naturpark Westensee Obere Eider 209.256,18 € 
Kuno e.V. 192.725,24 € 
Stiftung Naturschutz 165.997,38 € 
NSV Obere Treenelandschaft e.V. 141.719,51 € 
Runder Tisch Naturschutz 140.783,30 € 
Naturpark Schlei e.V. 71.132,94 € 
Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V. 53.388,10 € 
Amrum Touristik AöR 48.750,00 € 
Naturschutzbund Deutschland 18.454,34 € 
WWF Deutschland 15.673,48 € 
Deich-u. Hauptsielverband Eiderstedt 7.318,25 € 
Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft Kiel 1.428,00 € 
Summe 2.207.150,58 € 

 



 

 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  55 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 88303 

Zweckbestimmung: An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des Biologischen 

Flächenschutzes und Artenschutzes und für die Umsetzung von NATURA 2000 

 

Ist 2021:  2.148,3T€ 

Soll 2022:   1.156,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.771,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Worin liegt die deutliche Mittelerhöhung begründet? 

Welche Kreise und Gemeinden wurden im vergangenen Jahr für welche Maßnahmen in 

welcher Höhe gefördert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die bei 1313.03.883 03 veranschlagten Mittel werden grundsätzlich für Förderungen der 

Kreise für die Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 

Naturschutzgebieten (sog. SuE-Maßnahmen), für die Umsetzung von Maßnahmen in 

Naturerlebnisräumen (NER) in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft sowie sonstigen 

Projekten des Naturschutzes, die in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft durchgeführt 

werden, verausgabt. 

Dabei hat die Umsetzung der SuE-Maßnahmen im Rahmen der Schutzgebietsoffensive der 

Biodiversitätsstrategie aus naturschutzfachlicher Sicht eine sehr hohe Priorität, so dass in 

den vergangenen Haushaltsjahren im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der MG 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden. 



 

 

Mit dem Haushaltsentwurf 2023 wurde der Haushaltsansatz an den voraussichtlichen 

Bedarf angepasst. 

Folgende Kreise und Gemeinden wurden im Jahr 2022 gefördert: 

a) Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen: 

Zuwendungsempfänger Betrag 

Amrum Touristik AöR 169.096,62 € 

Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt 20.000,00 € 

Hansestadt Lübeck 134.600,00 € 

Kreis Dithmarschen 27.500,00 € 

Kreis Hzgt.-Lauenburg 78.800,00 € 

Kreis Nordfriesland 136.050,00 € 

Kreis Ostholstein 504.723,68 € 

Kreis Pinneberg 100.600,00 € 

Kreis Plön 109.564,00 € 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 85.228,00 € 

Kreis Schleswig-Flensburg 130.917,00 € 

Kreis Segeberg 93.700,00 € 

Kreis Steinburg 116.500,00 € 

Kreis Stormarn 10.200,00 € 

Landschaftszweckverband Sylt 125.574,00 € 

Stadt Flensburg  23.800,00 € 

Stadt Kiel  25.000,00 € 

Stadt Neumünster 40.000,00 € 

Zweckverband Schaalsee-Landschaft 80.500,00 € 

Summe 2.012.353,30 € 

 

b) Maßnahmen in Naturerlebnisräumen 

Zuwendungsempfänger Betrag 

Amt Probstei 53.400,00 € 

• Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für den 

Naturerlebnisraum "Dünenlandschaft Laboe" 

 

12.500,00 € 

 

• Förderung der ersten Umsetzungsmaßnahme aus 

den Ergebnissen der Bürgerbefragung im 

westlichen Teil des Naturerlebnisraums 

„Dünenlandschaft Laboe“ 

 

40.900,00 € 

 

 

 

Ev. Luth. Kirchengemeinde Schönwalde 929,57 € 

Förderung eines Veranstaltungsdecks für 

Naturfilmvorführungen 929,57 € 

Tierpark Arche Warder e. V. 20.390,26 € 

Projekt: Kletternetz und Informationsschild über 

Netzwerke in der Natur im Tierpark Arche Warder 20.390,26 € 

Summe 74.719,83 € 
 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  55 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 88303 

Zweckbestimmung: An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des Biologischen 

Flächenschutzes und Artenschutzes und für die Umsetzung von NATURA 2000 

 

Ist 2021:  2.148,3T€ 

Soll 2022:   1.156,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.771,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Die Finanzierung welcher Maßnahmen sind für 2023 geplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Für das Jahr 2023 ist beabsichtigt, aus dem Titel 1313 – 883 03 MG 03 Förderungen der 

Kreise für die Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 

Naturschutzgebieten (sog. SuE-Maßnahmen), für die Umsetzung von Maßnahmen in 

Naturerlebnisräumen (NER) in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft sowie sonstigen 

Projekten des Naturschutzes, die in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft durchgeführt 

werden, zu bewilligen. 

 

 

 

  

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  56 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 89303 

Zweckbestimmung: Investive Maßnahmen in Schutzgebieten 

 

Ist 2021:   281,9T€ 

Soll 2022:    458,0T€ 

Soll HHE 2023:   458,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wofür sind die Mittel in 2023 vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das sich in Umsetzung befindende Projekt „Errichtung einer Integrierten Station 

Beltringharder Koog“ stellt durch den Bau eines Ausstellungs- Arbeits- und 

Unterkunftsgebäudes sowie durch die Errichtung einer Umweltausstellung eine 

Verbindung her zwischen dem Schutz von NATURA 2000-Gebieten und der touristischen 

Nutzung. Ziel ist es, das Bewusstsein für den einzigartigen Naturraum des Wattenmeeres 

und der vorgelagerten Naturschutzköge und deren Schutzwürdigkeit bei Einheimischen 

und Gästen zu schärfen und Wertschätzung zu erzeugen. 

Die Mittel sind vorgesehen für Restarbeiten beim Bau der Integrierten Station 

Beltringharder Koog. 

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  56 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 89304 

Zweckbestimmung: An Stiftungen und Sonstige für Grundstücksankäufe auch im Rahmen 

von Natura 2000 

 

Ist 2021:   389,1T€ 

Soll 2022:    600,0T€ 

Soll HHE 2023:   600,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Stiftungen und Sonstige erhielten im vergangenen Haushaltsjahr für welche 

Projekte Finanzmittel aus dieser Haushaltsstelle und wie ist das aktuelle Ist? 

Zeichnen sich bereits erste Projekte für das laufende Haushaltsjahr ab? Wenn ja, ggf. 

welche? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Bei diesem Titel sind Mittel für Förderungen zur Sicherung von Flächen von 

naturschutzfachlicher Bedeutung sowie zur Ausübung des im Landesnaturschutzgesetzes 

verankerten Vorkaufsrechts veranschlagt. 

Das Ist 2022 beträgt insgesamt 1.449.657,15 Euro und teilt sich wie folgt auf die 

Zuwendungsempfänger und Projekte auf: 

Zuwendungsempfänger Maßnahme Betrag 
Zweckverband 
Schaalsee-Landschaft Flächensicherung Mustin-Dorf - Vorkauf 86.555,80 € 
Schrobach Stiftung Flächensicherung Oeversee 16.783,80 € 
Stiftung Naturschutz Flächensicherung Heidmühlen - Vorkauf 76.800,00 € 
Stiftung Naturschutz Flächensicherung Vorbrügge - Vorkauf 15.576,75 € 
Stiftung Naturschutz Flächensicherung Steinfeld - Vorkauf 7.250,00 € 



 

 

Schrobach Stiftung 
Flächensicherung Fischzucht Innien 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 866.131,42 € 

Stiftung Naturschutz 

Grunderwerbsnebenkosten für 
verschiedene getätigte Grunderwerbe, 
z.B. öffentlich-rechtliche Gebühren, 
Vermessungskosten, 
Vermittlungsgebühren, keine 
Folgekosten (bewährtes Verfahren zur 
Verwaltungsvereinfachung) 381.118,26 € 

Naturschutzverein 
Meggerdorf 

Flächensicherung Meggerdorf 
(Rückerstattung) -558,88 € 

Gesamt   1.449.657,15 € 

 

Für das laufende Haushaltsjahr 2023 liegt derzeit ein Antrag der Schrobach-Stiftung für 

das Projekt „Flächensicherung im zentralen Aukrug; Flächen in Innien (FS Innien II), Kreis 

Rendsburg-Eckernförde“ mit einem Antragsvolumen von rd. 88.645,00 € vor.  

 

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  56 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 89306 

Zweckbestimmung: An Stiftungen und Sonstige f. investive Maßnahmen auch für d. 

Umsetzung von Natura 2000 sowie des Artenschutzes i.R. der FFH-Richtlinie und EU-

Vogelschutzrichtlinie 

 

Ist 2021:  1.340,5T€ 

Soll 2022:   1.595,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.515,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche konkrete Stiftungen und Sonstige erhielten im vergangenen Haushaltsjahr Mittel 

für welche Maßnahmen in welcher Höhe und wie ist das aktuelle Ist? 

Zeichnen sich bereits konkrete Maßnahmen für das laufende Haushaltsjahr ab und wenn 

ja, ggf. welche? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 1.501.543,31 €. Für das Jahr 2023 zeichnen sich bereits neue, 

konkrete Maßnahmen ab. Zusätzlich zu neuen Projekten sind Haushaltsmittel bereits für 

mehrjährige Projekte, die in den vergangenen Jahren bewilligt wurden, verplant.  

Die entsprechende Aufteilung der ausgezahlten Mittel in 2022 und bereits bewilligten 

Mittel für 2023 auf die Zuwendungsempfänger und die konkreten Maßnahmen ist 

folgender Übersicht zu entnehmen:  

Zuwendungs-
empfänger Maßnahme Betrag 2022 Planung 2023 
Stiftung 
Naturschutz bgM Dosenmoor 45.963,74 € 60.000,00 € 
Stiftung 
Naturschutz bgM Geltinger Birk 11.989,41 € 0,00 € 



 

 

Stiftung 
Naturschutz bgM Kasseedorf 27.178,61 € 35.600,00 € 
Stiftung 
Naturschutz FS + bgM Alt-Mölln (Nord) 1.883,24 € 0,00 € 
Stiftung 
Naturschutz 

Niedermoorvernässung 
Norderstapel 92.256,49 € 49.000,00 € 

Stiftung 
Naturschutz FS + bgM Groß Dannewerk 33.624,57 € 244.879,52 € 
Stiftung 
Naturschutz Vernässung Königsmoor 1.051.513,37 € 0,00 € 
Stiftung 
Naturschutz bgM Preetz und Großenbrode 46.054,68 € 0,00 € 
Stiftung 
Naturschutz bgM Entsiegelung 5.529,04 € 0,00 € 
Stiftung 
Naturschutz bgM Dosenmoor 5.150,75 € 9.599,25 € 
Stiftung 
Naturschutz FS + bgM Suxdorf 1.926,53 € 6.500,00 € 
Stiftung 
Naturschutz 

Populationsmanagement 
Johannistal 40.000,00 € 0,00 € 

Schrobach Stiftung 
ASM gehölzbewohnende 
Fledermausarten  16.877,18 € 100.000,00 € 

Stiftung 
Naturschutz 

bgM Pöttcherei bei 
Friedrichsholm 16.556,39 € 0,00 € 

Stiftung 
Naturschutz 

Pilotprojekt Feldstudie 
Schafbeweidung Grünland 3.346,65 € 0,00 € 

Aktion Kulturland 
FS + bgM NSG Methorstteich 
und Rümlandteich Dickendörn 6.229,65 € 0,00 € 

Ausgleichsagentur 
Gänsemanagement 
Süderdithmarschen 5.295,00 € 245.000,00 € 

Stiftung 
Naturschutz 

bgM Reher Kratt und 
Nessendorf 26.244,43 € 39.076,50 € 

Stiftung 
Naturschutz 

bgM Prädationszaun Katinger 
Watt 184.736,84 € 0,00 € 

Stiftung 
Naturschutz bgM Hasenkrug 0,00 € 10.000,00 € 
Stiftung 
Naturschutz FS BgM Wildmoldt 0,00 € 116.533,02 € 
Stiftung 
Naturschutz FS + bgM Friedrichsgraben 0,00 € 8.473,22 € 
Nördliche 
Binnenseen e. V.  FS Gammendorf 0,00 € 37.866,37 € 
Stiftung 
Naturschutz bgM Borgwedel 0,00 € 165.792,68 € 
Rückzahlungen   -120.813,26 € 0,00 € 
Gesamt   1.501.543,31 € 1.128.320,56 € 

bgM = biotopgestaltende Maßnahmen 

FS = Flächensicherung 

ASM = Artenschutzmaßnahmen 

 

 

 



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  56f. 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 89306 

Zweckbestimmung: An Stiftungen und Sonstige f. investive Maßnahmen auch für d. 

Umsetzung von Natura 2000 sowie des Artenschutzes i.R. der FFH-Richtlinie und EU-

Vogelschutzrichtlinie 

 

Ist 2021:  1.340,5T€ 

Soll 2022:   1.595,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.515,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie teilen sich die Mittel auf die jeweiligen Förderberechtigten auf? Bitte aufschlüsseln 

für Ist 2021, Ist 2022 und Soll 2023. 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Ausgaben (inklusive Rückzahlungen aus Vorjahren) für die Jahre 2021 und 2022 teilen 

sich auf die Förderberechtigten wie folgt auf: 

2021: 

Zuwendungsempfänger Betrag 

Stiftung Naturschutz 1.178.975,71 € 
Kurt und Erika Schrobach-Stiftung 100.000,00 € 
Stiftung Herzogtum Lauenburg 68.760,00 € 
Aktion Kulturland 21.045,86 € 
Ausgleichsagentur S-H  GmbH 5.300,00 € 
Naturpark Westensee Obere Eider e.V 2.512,46 € 
CAU Institut für Natur- und Ressourcenschutz 1.565,59 € 
Naturschutzverein Nördliche Binnenseen e.V. 84,22 € 
Rückzahlungen -37.779,87 € 
Summe 1.340.463,97 € 

 



 

 

2022: 

Zuwendungsempfänger Betrag 

Stiftung Naturschutz S-H 1.528.898,46 € 
Ausgleichsagentur 5.295,00 € 
Aktion Kulturland 5.171,61 € 
Kurt und Erika Schrobach Stiftung -7.032,76 € 
Stiftung Hzgt. Lauenburg -31.059,00 € 
Summe 1.501.273,31 € 

 

In den Vorjahren wurden bereits Mittel für mehrjährige Projekte bewilligt. Auf das 

Haushaltsjahr 2023 entfallen dabei Bewilligungen i. H. v. 1.214.131,71 €. Die Aufteilung 

auf die Zuwendungsempfänger ergibt sich wie folgt: 

Zuwendungsempfänger Bewilligung 

Stiftung Naturschutz 831.265,34 € 
Ausgleichsagentur S-H  GmbH 245.000,00 € 
Kurt und Erika Schrobach-Stiftung 100.000,00 € 
NV nördliche Binnenseen e.V. 37.866,37 € 
Gesamt 1.214.131,71 € 

 

Darüber hinaus können potentielle Zuwendungsempfänger Förderanträge u.a. für 

Maßnahmen des Flächen- und Artenschutzes (insbesondere in Natura-2000-Gebieten und 

Mooren und Auen) sowie für Maßnahmen in Naturerlebnisräumen auf der Grundlage der 

entsprechenden Förderrichtlinien stellen.  

 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  60 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  06 Titel (Nr.): 53409 

Zweckbestimmung: Untersuchungsprogramme zur Beschaffenheit der Küstengewässer 

 

Ist 2021:   917,3T€ 

Soll 2022:    926,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.076,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Was ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Wofür wurden die Mittel in 2022 

eingesetzt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 1.186.876,09 €. 

Die Mittel wurden für Maßnahmen eingesetzt, die die Verpflichtungen im Rahmen der EU-

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) 

bzw. deren Umsetzung in nationales Recht über das Wasserhaushaltgesetz (WHG) 

umsetzen, im Wesentlichen: 

• WRRL-Monitoring für die Qualitätskomponenten Phytoplankton und 

Makrozoobenthos 

• Hydromorphologisches Substratmonitoring für die WRRL und Sedimentmonitoring 

• Monitoring und Bewertung mariner Makrophyten nach WRRL und MSRL 

• Monitoring der Nährstoffe zur Bewertung der Eutrophierung 

• Schadstoffuntersuchungen in Nord- und Ostsee  

• Monitoring für chemische Parameter in den Küstengewässern der Nord- und 

Ostsee  

 



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  63 

Kapitel (Nr.):  1313  MG (Nr.):  23 Titel (Nr.): 68123 

Zweckbestimmung: Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des 

Vertragsnaturschutzes 

 

Ist 2021:  14.551,4T€ 

Soll 2022:   18.238,5T€ 

Soll HHE 2023:  18.238,5T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Regionen sind (noch immer/neu) Teil des Vertragsnaturschutzes und erhielten in 

2022 Ausgleichszahlungen in jeweils welcher Höhe? Bleibt die Mittelverteilung angesichts 

des gleichbleibenden Soll-Ansatzes 2023 voraussichtlich gleich? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Entschädigungen werden je nach Vertragsmuster in einer Kulisse angeboten, die das 

ganze Land oder bestimmte Regionen erfassen.  

Vertragsmuster Region Ausgleichszahlungen 2022 

in T€ 

Weidegang, Kleinteiligkeit 

im Ackerbau und 

Ackerlebensräume 

landesweit 5.600 

Weidewirtschaft Kulisse Geest und 

Hügelland 

1.500 

Weidewirtschaft Moor, 

Grünlandwirtschaft Moor 

Kulisse Moorige 

Niederungen 

1.500 

Weidewirtschaft Marsch, 

Weidelandschaft Marsch 

Kulisse Marsch 2.900 

Halligprogramm (Hooge, Langeneß, 

Nordstrandischmoor, 

500 



 

 

Oland, Gröde, Süderoog, 

Südfall) 

Rastplätze für wandernde 

Vogelarten 

Rastplatzkulisse 3.800 

 

 

Es handelt sich bei allen Verträgen um Ausgleichszahlungen nach dem Landesprogramm 

für den ländlichen Raum 2014 - 2021, die zum Teil in 2023 aufgrund der 5-Jährigkeit noch 

weiterlaufen. Daneben gibt es neue Verträge ab Laufzeitbeginn 2023, die über den GAP-

Strategieplan abgewickelt werden, wobei die Vertragsmuster Halligprogramm und 

Rastplätze für wandernde Vogelarten für ab 2023 abgeschlossene Verträge über die 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 

finanziert werden.  

Die Struktur der Maßnahmen wird 2023 voraussichtlich gelich bleiben. 

  

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  74 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):   Titel (Nr.):  

Zweckbestimmung: Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz 

 

Ist 2021:  96.772,3T€ 

Soll 2022:   82.820,4T€ 

Soll HHE 2023:  87.572,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche zusätzlichen Ausgaben im Haushalt werden im Vergleich zum Vorjahr für die 

Umsetzung der WRRL aufgewandt? Ist die Landesregierung der Auffassung, dass diese 

Mittel ausreichen, um die Ziele der WRRL zu erreichen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Frage 1:  

Im Kapitel 1315 sind verschiedene Titel, Maßnahmen- und Titelgruppen enthalten. Nur 

einige davon betreffen die Umsetzung der WRRL.  

Insgesamt betrachtet ist im Kapitel 1315 für die Umsetzung der WRRL ein Anteil von rd. 

4.700 T Euro veranschlagt.  

Im Vergleich zum Vorjahr wurden rd. 2.700 Euro zusätzlich veranschlagt. 

Frage 2:  

Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist eine Generationenaufgabe, hierfür werden 

auch in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten weiterhin erhebliche Mittel und 

Anstrengungen für die Verbesserung der Gewässerstrukturen, die Wiederherstellung der 

Durchgängigkeit sowie die Verringerung der stofflichen Einträge aus unterschiedlichen 

Quellen benötigt. Die zur Zielerreichung notwendigen Maßnahmen können aber aus 

unterschiedlichen Gründen nicht gleichzeitig umgesetzt werden, sondern werden, wie in 

der WRRL vorgesehen, auf mehrere Bewirtschaftungszeiträume verteilt. Der Bund plant 

aktuell über das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz erhebliche Haushaltsmittel zur 



 

 

Verfügung zu stellen, die auch der Umsetzung der WRRL, z.B. das Auenprogramm, dienen 

werden.  

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  75 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 09907 

Zweckbestimmung: Einnahmen aus  der Landeswasserabgabe 

 

Ist 2021:  46.008,8T€ 

Soll 2022:   22.684,3T€ 

Soll HHE 2023:  15.684,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Anlage zum Haushaltsplan fehlt. Wie erklären sich die sinkenden Einnahmen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Wie bei den Haushaltsentwürfen der Vorjahre werden die Anlagen im Entwurf nicht 

abgedruckt. 

Die sinkenden Einnahmen aus der Landeswasserabgabe erklären sich durch die 

Auswirkung des Stillstandsbetriebs des Kernkraftwerks Brokdorf im Kreis Steinburg auf die 

Höhe der Abgabefestsetzung. Das Kernkraftwerk wurde zum 31.12.2021 stillgelegt. Die 

Höhe der Abgabefestsetzung hängt mit der Menge des entnommenen Elbewassers 

zusammen. Ab der Stilllegung wird für die Kühlung des Kernkraftwerks nur noch eine 

Wassermenge zwischen ca. 10%  bis 20 % bezogen auf Zeiten mit Volllastbetrieb benötigt. 

In 2022 wird bei der Festsetzung der Abgabe zum Teil die (hohe) Wasserentnahmemenge 

in 2021 und zum Teil die erwartbar deutlich niedrigere Menge in 2022 berücksichtigt. Ab 

2023 berechnet sich die Abgabe dann vollständig anhand der (niedrigen) 

Wasserentnahmemenge im Stillstandsbetrieb.       

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  79 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 54601 

Zweckbestimmung: Ausgaben im Zusammenhang mit "Munition im Meer" 

 

Ist 2021:   195,7T€ 

Soll 2022:    233,0T€ 

Soll HHE 2023:   233,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wieviele Stellen stehen hier zur Verfügung und sind Veränderungen geplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Zur Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit „Munition im Meer“ stehen im 

MEKUN zwei Stellen zur Verfügung. Diese Stellen sind im Personaltitel und damit nicht bei 

dem Titel 1315 – 546 01 veranschlagt.      

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  81 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 68210 

Zweckbestimmung: Betriebszuschuss für den LKN für Aufgaben des zivilen und militärischen 

Wasserbaus ohne Verkehrsbezug 

 

Ist 2021:  3.401,2T€ 

Soll 2022:   4.024,0T€ 

Soll HHE 2023:  5.049,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Womit wird die deutliche Mittelerhöhung begründet? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Rahmen der Organleihe nimmt das Land SH Aufgaben auf dem Gebiet des zivilen und 

militärischen Wasserbaus ohne Verkehrsbezug war. Die im Rahmen dieser Aufgabe 

anfallenden Kosten werden vollständig vom Bund erstattet.  

Hierbei handelt es sich um Personal- und Sachkosten sowie Kosten für freiberufliche 

Leistungen. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt nach der jeweiligen Beauftragung 

durch den Bund, in deren Zusammenhang auch der erhöhte Finanzmittelbedarf steht.      

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  81 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 68210 

Zweckbestimmung: Betriebszuschuss für den LKN für Aufgaben des zivilen und militärischen 

Wasserbaus ohne Verkehrsbezug 

 

Ist 2021:  3.401,2T€ 

Soll 2022:   4.024,0T€ 

Soll HHE 2023:  5.049,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wodurch erklärt sich der höhere Bedarf? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Rahmen der Organleihe nimmt das Land SH Aufgaben auf dem Gebiet des zivilen und 

militärischen Wasserbaus ohne Verkehrsbezug war. Die im Rahmen dieser Aufgabe 

anfallenden Kosten werden vollständig vom Bund erstattet.  

Hierbei handelt es sich um Personal- und Sachkosten sowie Kosten für freiberufliche 

Leistungen. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt nach der jeweiligen Beauftragung 

durch den Bund, in deren Zusammenhang auch der erhöhte Finanzmittelbedarf steht.      

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  81 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 68210 

Zweckbestimmung: Betriebszuschuss für den LKN für Aufgaben des zivilen und militärischen 

Wasserbaus ohne Verkehrsbezug 

 

Ist 2021:  3.401,2T€ 

Soll 2022:   4.024,0T€ 

Soll HHE 2023:  5.049,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Aufgaben werden erledigt, wie stellen sie sich dar und wie teilen sie sich auf? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Rahmen der Organleihe nimmt das Land SH Aufgaben auf dem Gebiet des zivilen und 

militärischen Wasserbaus ohne Verkehrsbezug war. Die im Rahmen dieser Aufgabe 

anfallenden Kosten werden vollständig vom Bund erstattet.  

Hierbei handelt es sich um Personal- und Sachkosten sowie Kosten für freiberufliche 

Leistungen. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt nach der jeweiligen Beauftragung 

durch den Bund, in deren Zusammenhang auch der Finanzmittelbedarf steht.     

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  86 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  01 Titel (Nr.): 88301 

Zweckbestimmung: Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Verbesserung der 

Gewässergüte 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    216,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.395,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Für welche konkreten Projekte ist die Mittelerhöhung vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Konkret werden mit der Förderung 18 kommunale Kläranlagen mit Techniken zur 

• Phosphor-Elimination und / oder 

• Ammoniumstickstoff-Elimination (Nitrifikation) 

ertüchtigt. 

 

Die Finanzierung mit ELER-Mitteln erfolgt in den Jahren 2023 bis 2025, daher die Erhöhung 

der veranschlagten EU-Mittel. 

 

Darüber hinaus werden  

• eine Pilotkläranlage zur Erprobung innovativer Reinigungsverfahren mit dem Ziel 

der Entfernung von Spurenstoffen, Mikroverunreinigungen, Mikroplastik und 

antibiotikaresistenten Keimen und  

• eine bestehende Versuchskläranlage zur Erprobung von Reinigungsverfahren mit 

dem Ziel der Entfernung von Spurenstoffen, Mikroverunreinigungen, Mikroplastik 

und antibiotikaresistenten Keimen 
aufgrund einer Bewilligung in 2022 finanziert.     

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  86 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  01 Titel (Nr.): 88301 

Zweckbestimmung: Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Verbesserung der 

Gewässergüte 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    216,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.395,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Wie viele Vorhaben konnten in 2022 (mit-) finanziert werden? 2. Welche Maßnahmen 

der Gemeinden sollen durch diesen Haushaltstitel in 2023 (mit-)finanziert werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Zu Frage 1. 

Konkret werden mit der Förderung 18 kommunale Kläranlagen mit Techniken zur 

• Phosphor-Elimination und / oder 

• Ammoniumstickstoff-Elimination (Nitrifikation) 

ertüchtigt. 

Darüber hinaus wurden Bewilligungen für  

• eine Pilotkläranlage zur Erprobung innovativer Reinigungsverfahren mit dem Ziel 

der Entfernung von Spurenstoffen, Mikroverunreinigungen, Mikroplastik und 

antibiotikaresistenten Keimen und  

• eine bestehende Versuchskläranlage erweitert zur Erprobung von 

Reinigungsverfahren mit dem Ziel der Entfernung von Spurenstoffen, 

Mikroverunreinigungen, Mikroplastik und antibiotikaresistenten Keimen 

ausgesprochen. 

 

Fördermittel sind in 2022 nicht geflossen. 

Die Finanzierung mit ELER-Mitteln aus reinen EU-Mitteln erfolgt in den Jahren 2023 bis 

2025. Die Maßnahmen werden vollständig aus ELER-Mitteln gefördert. 



 

 

 
 
 
Zu Frage 2. 

Für die Maßnahme zur Nährstoffelimination haben die 18 Kläranlagen 

Zuwendungsbescheide in 2022 erhalten, die in 2023 Fördermittel abrufen können. 

• Bockholt Överdiek 

• Gothendorf Süd 

• Röbel 

• Barmissen 

• Boksee 

• Falkendorf 

• Honigsee 

• Klein Barkau 

• Lepahn 

• Löptin 

• Nettelsee 

• Rethwisch 

• Trent 

• Warnau 

• Strukdorf 

• Pöhls-Kampwiese 

• Rehhorst-Dorf 

• Willendorf Gr.-Kiefh. 

 

Für die Maßnahmen zur Spurenstoffelimination haben 

• die Kläranlage Rendsburg als Pilotkläranlage und 

• die Technische Hochschule Lübeck als Betreiberin der Versuchskläranlage Reinfeld 
in 2022 Zuwendungsbescheide erhalten und können in 2023 Fördermittel abrufen. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  87 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 88703 

Zweckbestimmung: Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände 

 

Ist 2021:   125,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   400,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Was ist für 2023 geplant? Wie erklären sich die steigenden Mittel und die 

Verpflichtungsermächtigung bis 2026? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Zu 1) Es handelt sich um Maßnahmen der Gewässeroffensive im Rahmen der 

Biodiversitätsstrategie (diese umfasst die Sicherung und naturnahe Entwicklung von 

Gewässerrandstreifen und/oder der angrenzenden Gewässer).  

Zu 2) Die Verpflichtungsermächtigungen werden bei 1315 – 887 03 (MG 03) nicht mehr 

benötigt. Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelplan 16 bei dem Titel 887 01 

MG 02 Infrastrukturmaßnahmen Gewässerschutz ausgebracht. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  88 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  04 Titel (Nr.): 52504 

Zweckbestimmung: Übungen und Schulungen der Küstenländer 

 

Ist 2021:   435,5T€ 

Soll 2022:    929,1T€ 

Soll HHE 2023:   998,7T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Welche Maßnahmen wurden 2022 

damit umgesetzt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

1. Das Ist in 2022 beträgt 534,4 T€.    

2. Es wurden Übungen und Schulungen der Küstenländer auf der Grundlage der 

Vereinbarung über die Errichtung des Havariekommandos und der Vereinbarung über 

die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen sowie dem jährlich zu erstellenden 

Jahresübungs- und Schulungsplan durchgeführt.  

Dabei handelt es sich im wesentlichen um Ölwehrübungen mit  Fahrzeugen (Schiffe sowie 

Landfahrzeuge) bzw. Bekämpfungsgeräten zur Vorbereitung auf entsprechende 

Schadenslagen. Die Schulungsmaßnahmen umfassen Aus- und Fortbildung an 

vorhandenen sowie neu beschafften Fahrzeugen und Geräten.        

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  91 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  09 Titel (Nr.): 53337 

Zweckbestimmung: Untersuchungsprogramme zur Beschaffenheit der Fließgewässer 

 

Ist 2021:   701,4T€ 

Soll 2022:    635,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.125,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Für welche Programme sind hier für 2023 zusätzliche Mittel eingeplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die zusätzlichen Mittel werden verwendet, um die ökologischen und chemischen 

Untersuchungsprogramme in Fließgewässern an die Vorgaben der 

Oberflächengewässerverordnung Anlage 10 anzupassen. Insbesondere werden die Anzahl 

der untersuchten prioritären und flussgebietsspezifschen Schadstofffe, die Anzahl der zu 

untersuchenden Wasserkörper und das Untersuchungsintervall angepasst. 

Ein Großteil des Mehrbedarfs entfällt auf zusätzliche Analytik für Pflanzenschutzmittel 

sowie für Probenahme und Analytik von Sedimenten.     

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  97 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  42 Titel (Nr.): 53342 

Zweckbestimmung: Landwirtschaftliche Grundwasserschutzberatung 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    120,0T€ 

Soll HHE 2023:   224,5T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wurde das Soll 2022 ausgeschöpft? Wie ist der Stand hinsichtlich der WSG Schwarzenbek, 

Neumünster, Kuden/Hindorf/Hopen und Kellinghusen (vgl. letztjähriges 

Haushaltsfrageverfahren)? Werden in 2023 weitere WSG hinzukommen oder wie erklärt 

sich der erhöhte Soll-Ansatz 2023? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Soll wurde in 2022 nicht ausgeschöpft, da sich die Ausweisung von 

Wasserschutzgebieten (WSG) verzögert hat. In 2023 sollen nunmehr die WSG 

Kuden/Hindorf/Hopen und Schwarzenbek ausgewiesen werden, ggf. die WSG Neumünster 

und Kellinghusen. Für die festgesetzten Wasserschutzgebiete ist eine landwirtschaftliche 

Grundwasserschutzberatung geplant, die mit diesem Haushaltstitel finanziert werden soll. 

Der höhere Ansatz in 2023 erklärt sich dadurch, dass neben WSG Kuden/Hindorf/Hopen 

und Schwarzenbek nach jetziger Planung die weiteren oben genannten WSG 

hinzukommen.       

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  97 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  43 Titel (Nr.): 53343 

Zweckbestimmung: Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes des Grundwassers 

 

Ist 2021:  3.461,6T€ 

Soll 2022:   3.690,0T€ 

Soll HHE 2023:  4.315,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 2. Welche Maßnahmen wurden 2022 

damit umgesetzt? 3. Für welche Maßnahmen sind die Mittel für 2023 vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

1. Das IST 2022 bei Titel 1315 – 533 43 MG 43 beträgt 2.711,3 T€.  

Darüber hinaus wurden für die P-Gewässerschutzberatung bei 1315 – 533 03 

Mittel i.H.v. 853 T€ verausgabt. Ab 2023 werden die Mittel aus dem Titel 1315 – 

533 03 nach 1315 – 533 43 MG 43 übertragen. 

2. Es wurde die Maßnahme „Gewässerschutzberatung für die Landwirtschaft“, die 

durch ELER-Mittel kofinanziert wird, innerhalb der gefährdeten 

Grundwasserkörper nach Wasserrahmenrichtlinie durchgeführt.  

3. Ab 2023 wird die Gewässerschutzberatung landesweit durch ELER-Mittel 

kofinanziert und fachlich um inhaltliche Aspekte des Bodenschutzes, der 

Biodiversität, des Moorschutzes und des Klimawandels erweitert. Der Schwerpunkt 

der landwirtschaftlichen Beratungsmaßnahme liegt weiterhin bei der Reduzierung 

der diffusen, anthropogenen Nährstoffeinträge in die Gewässer (Grund- und 

Oberflächengewässer).  

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  98 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  43 Titel (Nr.): 53344 

Zweckbestimmung: Werkverträge und andere Auftragsformen im Zusammenhang mit der 

Verbesserung des Gewässerzustandes 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:   264,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Werkverträge plant das Land in 2023 einzugehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es ist geplant, gewässerschutzorientierte Maßnahmen zu prüfen. Hierzu sind 

Zusatzaufträge zur Evaluierung der Gewässerschutzberatung geplant. Weiterhin sollen 

gewässerschutzorientierte Maßnahmen beworben und in die Fläche getragen werden. 

Hierzu sind Informationsmaßnahmen geplant.       

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  103 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):   Titel (Nr.): Kein Titel (Sic) 

Zweckbestimmung: Unterhaltung der Gewässer, Deiche und Schöpfwerke 

 

Ist 2021:  6.897,1T€ 

Soll 2022:   7.089,1T€ 

Soll HHE 2023:  6.997,1T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wo und an welcher Stelle im EP 13 sind Haushaltsmittel für die Ertüchtigung der 

Schöpfwerke in welcher Höhe vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Wasser-und Bodenverbände erhalten gem. §§ 38 und 61 LWG für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben bei der Unterhaltung der Gewässer und Flussdeiche und –dämme und zum 

Betrieb von Schöpfwerken einen Zuschuss in Höhe von 5.842,0 T Euro (Titel 1315 – 637 54 

MG 54). Zu den Aufgaben der Verbände zählt auch, die verbandlichen Anlagen in einem 

ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und eventuelle Ersatzinvestitionen zu tätigen. Die 

erforderlichen Mittel sind über die zu hebenden Verbandsbeiträge, die Abschreibung der 

Anlagen und die Bildung von Rücklagen seitens der Verbände zur Verfügung zu stellen. 

Gesonderte Landeszuschüsse für den Abbau etwaiger Sanierungsrückstände stehen nicht 

zur Verfügung. 

Die Herausforderungen, die sich aus dem Meeresspiegelanstieg und den damit 

verbundenen Konsequenzen für die Anlagen (Bestand, Betrieb) und deren Einzugsgebiete 

(Retentionsflächen) ergeben werden im Rahmen der Niederungsstrategie bearbeitet. Für 

Pilotprojekte ist beabsichtigt Mittel zur Verfügung zu stellen, um beispielhafte Vorhaben 

umsetzen zu können.  

 



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  104 

Kapitel (Nr.):  1315  MG (Nr.):  55 Titel (Nr.): 53355 

Zweckbestimmung: Ausgaben aufgrund von Werkverträgen i. Z. mit der Ausweisung von 

Überschwemmungsgebieten 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    300,0T€ 

Soll HHE 2023:   500,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das IST 2022 bei dem Titel 1315 – 533 55 (MG 55) beträgt 300,0 T€.      

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  111 

Kapitel (Nr.):  1316  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 23103 

Zweckbestimmung: Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Tiefer Untergrund 

Norddeutsches Becken VELO 2.0" (TUNB 2.0) 

 

Ist 2021:    36,0T€ 

Soll 2022:    105,3T€ 

Soll HHE 2023:   105,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie ist der aktuelle Stand? Wurde das Soll 2022 vollständig ausgeschöpft? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das IST 2022 beträgt 64,3 T€. Das Soll wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Der 

Restbetrag i. H. v. 51,5 T€ wurde in SAP angeordnet und steht in 2023 zur Verfügung.  



 

 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  113 

Kapitel (Nr.):  1316  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 53308 

Zweckbestimmung: Erstellen von  Plänen, Konzepten und ähnlichem f. d. 

Abfallvermeidung/Verwertung u. Entsorgung, sowie der Umwandlung der Abfallwirtschaft zu 

einer Stoffstromwirtschaft 

 

Ist 2021:     0,4T€ 

Soll 2022:    110,0T€ 

Soll HHE 2023:   110,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Pläne und Konzepte zur Abfallvermeidung wurden in 2022 durch diesen 

Haushaltstitel (mit-) finanziert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

In 2022 wurden keine Pläne/Konzepte zur Abfallvermeidung finanziert. Der 

Abfallwirtschaftsplan für industrielle und gewerbliche Abfälle wurde vollständig durch 

Personal des MEKUN erarbeitet. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  126 

Kapitel (Nr.):  1317  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 42801 

Zweckbestimmung: Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

 

Ist 2021:  12.788,3T€ 

Soll 2022:   4.600,6T€ 

Soll HHE 2023:  10.650,5T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Bitte die hohen Ausgaben in diesem Bereich und die Gründe für den starken Anstieg der 

Kosten erläutern! 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der vorliegende Haushaltstitel umfasst die Personalkosten für die Tarifbeschäftigten der 

Abteilungen für Landwirtschaft aus Ministerium und nachgeordnetem Landesamt. Vor der 

Änderung der Geschäftsverteilung der Landesregierung in Folge der Regierungsumbildung 

wurden 254 Beschäftigte (Stand 08/2022) aus diesem Titel bezahlt, woraus sich die Höhe 

der Ausgaben begründet. Die Kosten steigen an, da sich die Entgelte infolge von 

Tarifabschlüssen erhöhen. 

Durch die Gründung des MLLEV im Zuge der Regierungsneubildung war es erforderlich 

Stellen und Personalbudget im Rahmen des Übergangs der Zuständigkeit für 

Landwirtschaft vom ehemaligen MELUND an das MLLEV zu übertragen. Zum 01.09.2022 

wurde der Betrag von 1.850,1 T€ zur Finanzierung des Ministeriumspersonals der 

Abteilung Landwirtschaft am MLLEV umgesetzt vom 1317 – 428 01 nach 08 02 - 428 01. 

Zudem wurde infolge des Erlasses des Finanzministerium vom 11.01.2022 zur 

Dezentralisierung von zentral veranschlagten Mitteln für Besoldungsanpassungen und 

Tariferhöhungen innerhalb der Einzelpläne der Ansatz des Titels 1301 - 42901 (Ausgaben 

für Besoldungs- und Tariferhöhungen) bedarfsgerecht auf Titel der Obergruppe 42 des 



 

 

Einzelplans 13 umverteilt. Hieraus folgt eine Mittelumsetzung i.H.v. 7.900,0 T€ von 1301 - 

429 01 nach 1317 – 428 01. Somit ergibt sich der Ansatz zum HHE 2023 wie folgt:  

 Soll HH 2022: 4.600,6 T€ 

 Umsetzung an MLLEV zum 01.09.2022: -1.850,1 T€ 

 Umgesetzt von 1301 – 42901: +7.900,0 T€  

 Ergebnis Soll HHE 2023: 10.650,5 T€ 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:   

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):   Titel (Nr.):  

Zweckbestimmung: Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung 

 

Ist 2021:  58.715,6T€ 

Soll 2022:   13.561,3T€ 

Soll HHE 2023:  30.955,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die im Einzelplan 13 dargestellten Mittel 

ausreichend sind, um die Ziele des Klimaschutzes zu erreichen? Wie findet sich die 

„Strategie Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Haushalt wieder? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Umsetzung der Ziele des Klimaschutzes ist Aufgabe der gesamten Landesregierung. 

Die Finanzierung erfolgt daher auch aus Mitteln aller Ressorts. Für das MEKUN werden die 

aktuell erforderlichen Mittel im Einzelplan 13 bereitgestellt zuzüglich weiterer Mittel aus 

dem Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Wärmewende, 

Klimaschutz und Bürgerenergie. 

Die Umsetzung der „Strategie Bildung für nachhaltige Entwicklung“ obliegt den für die 

jeweiligen Bildungsbereiche verantwortlichen Ressorts. Die Finanzierung der in der 

Strategie für die einzelnen Bildungsbereiche festgelegten Maßnahmen erfolgt daher im 

Rahmen der jeweiligen Einzelpläne. Im Einzelplan 13 werden Mittel zur Umsetzung der 

BNE-Strategie insbesondere bei den Titeln 1318 01 533 08 „BNE-Agentur im Rahmen der 

Landesstrategie BNE“ und 1318.04.533 01 „Maßnahmen zur Förderung der 

Nachhaltigkeit“ bereitgestellt.    

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  136 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 35913 

Zweckbestimmung: Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für 

die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 

 

Ist 2021:  40.743,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 39.503.356,54 €.    

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  138 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 53304 

Zweckbestimmung: Untersuchungen und Informationsgrundlagen zu Energierohstoffen und 

Potenzialen des tiefen geologischen Untergrundes; Strukturgeologie 

 

Ist 2021:   315,4T€ 

Soll 2022:    355,0T€ 

Soll HHE 2023:   355,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Warum fällt die Finanzierung ab 2024 geringer aus? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Haushaltsentwurf weist für 2023 gegenüber 2022 einen gleichbleibenden Ansatz in 

Höhe von 355,0 T€ aus. Der Ansatz 2024 wird erst Gegenstand der kommenden 

Haushaltsaufstellung sein. 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  139 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 53306 

Zweckbestimmung: Verträge mit Dritten 

 

Ist 2021:   160,4T€ 

Soll 2022:    200,0T€ 

Soll HHE 2023:   200,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch waren in 2022 die tatsächlichen Aufwendungen für die Projektbegleitung des 

LNG-Terminals Brunsbüttel? Welche konkreten Aktivitäten sind hier bisher erfolgt und 

welche konkreten Aktivitäten sind in 2023 geplant? 

 

Antwort der Landesregierung: 

In 2022 betrugen die tatsächlichen Aufwendungen für die Projektbegleitung des LNG-

Terminals Brunsbüttel 173.560 €. 

Die Aufwendungen dienten der Unterstützung der Landesregierung durch Koordinierung 

und Beratung a) in der weiteren Begleitung des seit 2017/18 in Brunsbüttel geplanten 

landseitigen LNG-Terminals und b) in der Begleitung des seit Ende Februar 2022 in 

Brunsbüttel geplanten schwimmenden LNG-Terminals (FSRU). Der Schwerpunkt der 

Begleitung bezog sich auf die Organisation des regelmäßigen Informationsaustauschs zu 

Genehmigungsverfahren durch Landesbehörden (Amt für Planfeststellung Verkehr, Amt 

für Planfeststellung Energie, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume), 

deren Koordination mit den Projektträgern (German LNG bzw. RWE) sowie mit 

Brunsbüttel Ports und Behörden des Bundes (insbesondere BMWK und WSV). Dafür 

wurden u.a. wöchentliche bzw. monatliche Taskforce-Sitzungen mit Vor- und 

Nachbereitung organisiert und zeitkritische Abstimmungsvorgänge auf verschiedenen 

Ebenen koordiniert. Ferner wurde die Landesregierung über die relevanten Aktivitäten 

umfassend informiert und in inhaltlich wichtigen Fragen beraten. Im ersten Quartal 2023 



 

 

laufen diese Aktivitäten auf hohem Niveau weiter mit Fokus auf der Koordination der 

laufenden Genehmigungsverfahren, im zweiten Quartal 2023 voraussichtlich auf 

niedrigerem Niveau und mit geringeren Kosten. Die Aktivitäten im dritten und vierten 

Quartal 2023 sind aktuell noch offen und hängen von den weiteren Entwicklungen rund 

um das schwimmende bzw. das landseitige LNG-Terminal ab. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  139 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 67101 

Zweckbestimmung: Aufwendungen im Zuge "Betrieb des eHighways an der BAB A1 in 

Schleswig-Holstein - FESH II-A" 

 

Ist 2021:   440,0T€ 

Soll 2022:    850,0T€ 

Soll HHE 2023:   850,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wann ist mit einem Projektabschluss zu rechnen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Projekt FESH II-A wurde aktuell um zwei Jahre verlängert und läuft nun bis 31.12.2024. 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  142 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  01 Titel (Nr.): 53501 

Zweckbestimmung: Maßnahmen zur Umweltbildung / Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 

Ist 2021:   465,9T€ 

Soll 2022:    265,0T€ 

Soll HHE 2023:   265,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Warum weichen das Ist 2021 und das Soll für die Jahre 2022 und 2023 so stark 

voneinander ab? Wie hoch ist das Ist 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Titel 1318.01.53501 „Maßnahmen zur Umweltbildung“ werden auch die Kosten für 

Sonderprojekte gebucht, die nur schwer planbar sind. Daraus ergibt sich eine mehr oder 

weniger starke Abweichung vom SOLL zum IST. Das Ist 2022 beträgt 600.619,36 €. 

      



 

 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  143 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 53305 

Zweckbestimmung: Wettbewerb Solarenergieausbau 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    300,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie sieht das tatsächliche Ist für 2022 aus? Welche Projekte wurden daraus finanziert? 

Werden Mittel aus 2022 ins Jahr 2023 übertragen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Beim Solarwettbewerb konnten alle Gemeinden und Städte in Schleswig-Holstein 

mitmachen, die im Wettbewerbszeitraum einen Mindestzubau von Gebäude-PV-Anlagen 

von 10% vorweisen konnten. Für die höchste Zubaurate wurden es in verschiedenen 

Größenkategorien Preisgelder ausgelobt. 

Mittel sind in 2022 nicht abgeflossen, da die Auswertung der eingereichten Beigträge noch 

nicht abgeschlossen ist. Allerdings werden weniger Mittel erforderlich sein als vorgesehen. 

Die Kosten können aus dem Titel 1318 03 533 10 gedeckt werden. 

Eine Übertragung der Haushaltsmittel ins Jahr 2023 ist aufgrund des Jährlichkeitsprinzips 

ausgeschlossen. 

    

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  144 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 53310 

Zweckbestimmung: Maßnahmen der Energiewirtschaft, der Energiewende und des 

Klimaschutzes/Klimawandels 

 

Ist 2021:   732,0T€ 

Soll 2022:   1.142,3T€ 

Soll HHE 2023:  1.142,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche konkreten Maßnahmen wurden bisher aus dieser Haushaltsstelle finanziert bzw. 

sollen finanziert werden? 

Wie ist das aktuelle Ist? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Was wurde 2022 finanziert? Angaben in Euro: 
 
stat. Landesamt: Monitoring Energiewende und Klimaschutz 2022 47.500 
Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität WTSH 293.856 
Kampagne STADTRADELN - RAD.SH 2022 58.336 
Forum Elektromobilität 2022 20.000 
Dörpsmobil.SH 28.500 
Energietour SH  17.300 
Solarkampagne 126.610 
verschiedene kleine Ausgaben unter 10 Tsd. €    7.416 
Summe: 599.519 

 
 
 
 
 
 



 

 

Was ist für 2023 geplant? Angaben in Euro: 
stat. Landesamt: Monitoring Energiewende und Klimaschutz 2023 60.000 
Landeskoordinationsstelle Elektromobilität WTSH  296.405 
Kampagne STADTRADELN - RAD.SH 2023 100.000 
Gutachten zum Thema "Strompreiszone"                                                                  62.000 
Gutachten Netzplanung/Netzentwicklung 60.000 
Energietage SH / Powernet 30.000 
Forum Elektromobilität 2023 30.000 
Dörpsmobil.SH 54.500 
Energietour SH 30.000 
verschiedene kleine Ausgaben unter 10 Tsd. €    5.000 

 Summe:                                                                                                                                   727.905 
 
 
Aktuelles IST: 
Das Ist 2022 beträgt 599.519,15 €. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  144 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 53310 

Zweckbestimmung: Maßnahmen der Energiewirtschaft, der Energiewende und des 

Klimaschutzes/Klimawandels 

 

Ist 2021:   732,0T€ 

Soll 2022:   1.142,3T€ 

Soll HHE 2023:  1.142,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Was wurde 2022 finanziert? Was ist für 2023 geplant? Welche Arten von Maßnahmen 

werden finanziert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Was wurde 2022 finanziert? Angaben in Euro: 
 
stat. Landesamt: Monitoring Energiewende und Klimaschutz 2022 47.500 
Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität WTSH 293.856 
Kampagne STADTRADELN - RAD.SH 2022 58.336 
Forum Elektromobilität 2022 20.000 
Dörpsmobil.SH 28.500 
Energietour SH  17.300 
Solarkampagne 126.610 
verschiedene kleine Ausgaben unter 10 Tsd. €    7.416 
Summe: 599.519 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Was ist für 2023 geplant? Angaben in Euro: 
stat. Landesamt: Monitoring Energiewende und Klimaschutz 2023 60.000 
Landeskoordinationsstelle Elektromobilität WTSH  296.405 
Kampagne STADTRADELN - RAD.SH 2023 100.000 
Gutachten zum Thema "Strompreiszone"                                                                  62.000 
Gutachten Netzplanung/Netzentwicklung 60.000 
Energietage SH / Powernet 30.000 
Forum Elektromobilität 2023 30.000 
Dörpsmobil.SH 54.500 
Energietour SH 30.000 
verschiedene kleine Ausgaben unter 10 Tsd. €    5.000 

 Summe:                                                                                                                                   727.905 
 
  
Welche Arten von Maßnahmen werden finanziert? 
Es werden Einzelmaßnahmen der Energiewirtschaft, der Energiewende und des 
Klimaschutzes/Klimawandel finanziert.      

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  144 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 53310 

Zweckbestimmung: Maßnahmen der Energiewirtschaft, der Energiewende und des 

Klimaschutzes/Klimawandels 

 

Ist 2021:   732,0T€ 

Soll 2022:   1.142,3T€ 

Soll HHE 2023:  1.142,3T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche konkreten Maßnahmen werden hier finanziert? Welche Maßnahmen mit welchem 

Kostenumfang wurden 2022 abgeschlossen, welche stehen für 2023 an? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Welche konkreten Maßnahmen werden hier finanziert? 

Es werden Einzelmaßnahmen der Energiewirtschaft, der Energiewende und des 

Klimaschutzes/Klimawandel finanziert. Konkret für 2022 und Planungen 2023 s. unten. 

 

Was wurde 2022 finanziert? Angaben in Euro 

stat. Landesamt: Monitoring Energiewende und Klimaschutz 2022 47.500 

Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität WTSH 293.856 

Kampagne STADTRADELN - RAD.SH 2022 58.336 

Forum Elektromobilität 2022 20.000 

Dörpsmobil.SH 28.500 

Energietour SH  17.300 

Solarkampagne 126.610 

verschiedene kleine Ausgaben unter 10 Tsd. €    7.416 

Summe: 599.519 

 

 

Was ist für 2023 geplant? Angaben in Euro: 



 

 

stat. Landesamt: Monitoring Energiewende und Klimaschutz 2023 60.000 

Landeskoordinationsstelle Elektromobilität WTSH  
296.40

5 

Kampagne STADTRADELN - RAD.SH 2023 
100.00

0 

Gutachten zum Thema "Strompreiszone"                                                                  62.000 

Gutachten Netzplanung/Netzentwicklung 60.000 

Energietage SH / Powernet 30.000 

Forum Elektromobilität 2023 30.000 

Dörpsmobil.SH 54.500 

Energietour SH 30.000 

verschiedene kleine Ausgaben unter 10 Tsd. €    5.000 

 Summe:                                                                                                                                   

727.905 

 
  

 

 



 

 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  145 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68101 

Zweckbestimmung: Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger 

 

Ist 2021:  2.900,0T€ 

Soll 2022:    500,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das (voraussichtliche) Ist in 2022? Wie erklärt sich der Ansatz für das Jahr 

2023? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Titel wurde für die Förderprogramme „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger“ 1.0 

und 2.0 verwendet. Hier wurden von 2020 bis 2021 insgesamt mehr als 6.200 

Förderanträge von Privatpersonen für Lastenräder, Wallboxen, Batteriespeicher, 

Gründächer und Regenwasserzisternen beschieden. In 2022 sind keine Mittel aus dem 

Titel abgeflossen. 

Das Förderprogramm „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger 3.0“ wird nicht mehr aus 

diesem Titel finanziert, daher liegt für 2023 der Ansatz bei 0 €. 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  145 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68101 

Zweckbestimmung: Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger 

 

Ist 2021:  2.900,0T€ 

Soll 2022:    500,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das Ist 2022? Wie viele Förderanträge für jeweils welche konkreten 

Maßnahmen wurden in 2022 beantragt, bewilligt und gefördert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Titel wurde für die Förderprogramme „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger“ 1.0 

und 2.0 verwendet. Hier wurden von 2020 bis 2021 insgesamt mehr als 6.200 

Förderanträge von Privatpersonen für Lastenräder, Wallboxen, Batteriespeicher, 

Gründächer und Regenwasserzisternen beschieden. In 2022 sind keine Mittel aus dem 

Titel abgeflossen.       

Das Förderprogramm „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger 3.0“ wird nicht mehr aus 

diesem Titel finanziert, daher ist der Ansatz für 2023 0 €.     

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  146 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68607 

Zweckbestimmung: Förderung der Wärmewende und innovative Wärmeversorgung 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    400,0T€ 

Soll HHE 2023:   400,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Was ist für 2023 geplant? Wie ist der Zeitplan für das neue Förderprogramm? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die diesbezüglichen Planungen für 2023 sind noch nicht abgeschlossen.          

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  146 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68607 

Zweckbestimmung: Förderung der Wärmewende und innovative Wärmeversorgung 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:    400,0T€ 

Soll HHE 2023:   400,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das Ist 2022? Wie viele Förderanträge für jeweils welche konkreten 

Maßnahmen wurden in 2022 beantragt, bewilligt und gefördert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Ist 2022 beträgt 0 €, es wurden keine Mittel verausgabt. 

Es wurden keine Förderanträge gestellt. 

 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  146f. 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68608 

Zweckbestimmung: Zuwendungen und Projektförderungen 

 

Ist 2021:  4.176,3T€ 

Soll 2022:   1.230,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.230,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das Ist 2022? Welche Maßnahmen von welchen Projektträgern wurden in 

2022 in jeweils welcher Höhe finanziert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 2.851.335,30 €, davon 2.189.419,21 € aus der Coronanothilfe. 

 

Welche Maßnahmen von welchen Projektträgern wurden in 2022 in jeweils welcher 
Höhe finanziert? 

Kostenerstattung SES energetische Stadtsanierung 13.300,00 
EUI-Mittel: Kofinanzierung für EFRE-Projekte aus Landesmitteln.  480.396,16 
Rückzahlung Mittel Energetische Stadtsanierung -57.323,30 
Fortführung der Projektförderung Forschungsplattform FINO 3  84.937,93 
Zuwendung Förderung energetische Optimierung KMU 1 75.000,00 
Zuwendung Förderung energetische Optimierung KMU 2 32.537,50 
Rückzahlung Fördermittel -12.277,50 
Landesinnungsverband Beratung Schornsteinfeger 47.107,10 
verschiedene kleine Ausgaben unter 10 Tsd. € (Rückzahlung 
Fördermittel) 

-1.761,80 

Summe:  661.916,09 

 



 

 

Mittel aus Coronahilfe  
 
Wärmewende:  
RiLi nachhaltige Wärmeversorgungssysteme, Landesmittel 2.036.751,35 
 
EFRE:  

EUI-Verbundvorhaben „Sulfur Silicon High-Energy Batteries“ 
(SuSyBaBy) 

152.667,86 

  
  
  
  

  
  

 
 
  
  
  
  

  

 
 

 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  147 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68609 

Zweckbestimmung: Energieforschung 

 

Ist 2021:     6,9T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das Ist 2022? Welche Projekte/Maßnahmen von welchen Projektträgern 

wurden unter diesem Titel in 2021 und 2022 finanziert? Liegen Projektanträge für 2023 

vor? 

 

Antwort der Landesregierung: 

 Das Ist 2022 beträgt 690.836,72 €. 

Projekte/Maßnahmen in 2021:  

− Erste Auszahlung / Mittelabruf für das Projekt „EG2050: SDE21 - DeeplyHigh - 

Teilnahme des Teams DeeplyHigh der Technischen Hochschule Lübeck am Solar 

Decathlon Europe 2021“  

Projekte/Maßnahmen in 2022: 

− EKSH Vorhaben Hochschule-Wirtschaft-Transfer (HWT) 

− EKSH Vorhaben Promotionsstipendium Energie- und Klimaschutz 

− Zweite und dritte Auszahlung / Mittelabruf für das Projekt „EG2050: SDE21 - 

DeeplyHigh - Teilnahme des Teams DeeplyHigh der Technischen Hochschule Lübeck 

am Solar Decathlon Europe 2021“  

Anträge für 2023  



 

 

− Letzte Auszahlung / Mittelabruf für das Projekt „EG2050: SDE21 - DeeplyHigh - 

Teilnahme des Teams DeeplyHigh der Technischen Hochschule Lübeck am Solar 

Decathlon Europe 2021“ 

− „Messkonzept für den Langzeitwärmespeicher Meldorf“, Steinbeis Innovation gGmbH 

− Kofinanzierung des CAPTN Energy-Projekts „Innovationsmanagement“, Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut 

für Betriebswirtschaftslehre - Professur für Supply Chain Management 

Weitere Anträge sind angekündigt.     

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  147 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68610 

Zweckbestimmung: Kofinanzierung für EFRE-Projekte zum Klimaschutz 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.835,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Art Projekte werden gefördert? Wer kann von den Mitteln profitieren? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Hierbei handelt es sich um Mittel zur Ko-Finanzierung im Rahmen folgender EFRE-

Förderrichtlinien: 

- Förderung zur Steigerung der Energieeffizienz und Treibhausgasreduzierung 

- Nachhaltige Wärmeversorgungssysteme 

- Förderung von Investitionen im Bereich der Kreislaufwirtschaft und 

Ressourceneffizienz 

Von den Förderungen können sowohl öffentliche als auch private Träger profitieren. Die 

zugrundeliegenden Richtlinien befinden sich derzeit in Abstimmung und wurden noch 

nicht veröffentlicht.     

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  151 

Kapitel (Nr.):  1318  MG (Nr.):  06 Titel (Nr.): 68306 

Zweckbestimmung: Erbbauzinsen 

 

Ist 2021:   388,8T€ 

Soll 2022:    396,0T€ 

Soll HHE 2023:   590,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch waren die tatsächlichen Kosten in 2022? Woraus ergibt sich die massive 

Kostensteigerung für das Jahr 2023? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die tatsächlichen Kosten in 2022 betrugen 390.824,43 Euro.  

Die massive Kostensteigerung in 2023 hat einerseits buchungstechnische Gründe 

(Nachzahlung einer Quartalszahlung aus 2020) und berücksichtigt anderseits die hohe 

Inflation. Aus dem Haushaltstitel werden Erbbauzinsen an Erbbaugeber gezahlt, 

überwiegend über die Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw), welche für das Land 

die Erbbauzinsen an Berechtigte jährlich in vier Quartalsraten auszahlt. Es erfolgen 

vertragsgemäß regelmäßig Anpassungen der Zinszahlungen an den 

Verbraucherpreisindex. 

 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  166 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  01 Titel (Nr.): 23105 

Zweckbestimmung: Für nicht investive sonstige agrarstrukturelle Maßnahmen 

 

Ist 2021:  1.631,2T€ 

Soll 2022:    328,9T€ 

Soll HHE 2023:   514,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Für welche Maßnahmen werden die Mittel genau erhöht? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Mittel werden für die Maßnahmen Gesundheit und Robustheit Rind (Titel 

1320.07.68302) und die Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen (Titel 

1320.07.68401) erhöht.      

 

  



 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  167 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 53308 

Zweckbestimmung: Aufträge im Rahmen des Insektenschutzes 

 

Ist 2021:    18,6T€ 

Soll 2022:   1.000,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie ist das Ist bei den Haushaltsstellen 533 08 und 686 04? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 bei Titel 1320 – 533 08 MG 03 beträgt 17.850,00 €, bei Titel 1320 – 686 04 

MG 03 erfolgte kein Mittelabfluss. 

 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  167 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 53308 

Zweckbestimmung: Aufträge im Rahmen des Insektenschutzes 

 

Ist 2021:    18,6T€ 

Soll 2022:   1.000,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Warum werden die Mittel gekürzt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die ehemals bei 3 Einzeltiteln (1320.03.533 08, 1320.03.686 04 und 1320.03.893 02) 

veranschlagten Mittel für die Durchführung von Maßnahmen des Insektenschutzes 

werden aus haushaltssystematischen Gründen im Haushaltsentwurf 2023 zentral beim 

Titel 1320.03.893 02 veranschlagt. 

 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  168f. 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 68304 

Zweckbestimmung: An landwirtschaftliche Betriebe für eine markt- und standortangepasste 

Landbewirtschaftung 

 

Ist 2021:  15.868,1T€ 

Soll 2022:   18.577,9T€ 

Soll HHE 2023:  20.329,7T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Worin ist die Erhöhung des Soll 2023 begründet? Inwieweit wurden die Mittel in 2021 und 

2022 abgerufen und um wie viele Betriebe handelt es sich? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Mit der Erhöhung des Soll 2023 soll die Förderung von Betrieben finanziert werden, die 

auf ökologische Bewirtschaftung umstellen und die dafür ab dem Jahr 2023 eine 

Förderung erhalten. Auch soll der Flächenzuwachs ökologischer Betriebe durch 

Aufstockung bestehender Bewilligungen gefördert werden.  Zudem erfordert die 

Umstellung auf die Prämiensystematik der GAP-Förderperiode ab dem Jahr 2023 eine 

Erhöhung der Mittelbindungen. 

Im Jahr 2021 wurden 15.868,1 T Euro an 715 Betriebe gezahlt. 

Im Jahr 2022 wurden  16.603,2 T Euro an 783 Betriebe gezahlt. 

Der Mittelabfluss ist regelmäßig geringer als der Umfang der bewilligten Mittel, da 

einzelnen Betrieben Pachtflächen verloren gehen, im Rahmen von Verwaltungssanktionen 

Kürzungen erfolgen oder die Förderung auf bestimmten Flächen aus förderrechtlichen 

Gründen (Vermeidung von Doppelförderung oder reduzierte Förderung bei rechtlich 

vorgeschriebenen Bewirtschaftungsauflagen) nicht vollständig gezahlt werden kann.       



 

 

 

Fragen  

CDU-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  169 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 89220 

Zweckbestimmung: Zuschüsse im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) 

 

Ist 2021:  1.874,6T€ 

Soll 2022:   4.802,8T€ 

Soll HHE 2023:  7.514,9T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie erklärt sich der deutlich erhöhte Haushaltsansatz? 

Welche konkreten Investitionen wurden im vergangenen Jahr damit getätigt bzw. sollen 

im laufenden Jahr getätigt werden? 

Wie ist das aktuelle Ist? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der deutlich erhöhte Haushaltsansatz erklärt sich dadurch, dass der Bund für 2023 

zusätzliche Mittel zum Umbau der Nutztierhaltung zur Verfügung gestellt hat. 

In 2022 wurden Zuschüsse für 4 Stallneubauten, 11 Wirtschaftsdüngerlager und 2 Geräte 

zur umweltschonenden Gülleausbringung ausgezahlt. In 2023 kommen mindestens 3 

bewilligte Stallneubauten zur Auszahlung. Weitere Auszahlungen in 2023 ergeben sich aus 

dem AFP-Antragsverfahren 2023 (Antragsfrist 15.03.2023). 

Das aktuelle Ist beläuft sich auf 785.479,91 Euro.      

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  170 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 89302 

Zweckbestimmung: An Vereine, Verbände und Sonstige für investive Maßnahmen zum 

Schutz der Insekten 

 

Ist 2021:  4.290,3T€ 

Soll 2022:   5.522,5T€ 

Soll HHE 2023:  8.427,5T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Maßnahmen sind förderfähig? Welche Vereine, Verbände und Sonstige waren in 

den Jahren 2021 und 2022 förderberechtigt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Förderfähig sind Maßnahmen, die mehr Lebensräume für Insekten schaffen, und die damit 

zu einer erhöhten Artenvielfalt in der Flora führen und dem Insektensterben 

entgegenwirken. 

Für den Bereich des nicht-produktiven investiven Naturschutzes können dies Maßnahmen 

zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von 

• Feuchtbiotopen wie Tümpel und sonstige Kleingewässer, 

• Hecken, Feldgehölzen, Uferbepflanzungen, Baumreihen, 

• wiedervernässten Flächen, die zwecks landwirtschaftlicher Nutzung trockengelegt 

wurden, 

• Kleinbiotopen der Agrarlandschaft wie Sölle oder Wallhecken, 

• Zusammenhängenden Biotopen 

• Trockenmauern 

• Halboffen- und Offenlandlebensräumen (z. B. Entbuschung), 



 

 

• Lebensstätten geschützter oder gefährdeter Arten der Agrarlandschaft (z. B. 

Weißstorchhorste, Fledermausquartiere, Greifvogelnisthilfen) 

sein. 

Förderberechtigt waren in den Jahren 2021 und 2022:  

• Betriebsinhaber im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 

1307/2013, die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung 

überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst 

bewirtschaften, 

• andere Landbewirtschafter sowie 

• Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeinnützige juristische Personen. 

 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  173 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  05 Titel (Nr.): 88711 

Zweckbestimmung: An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen zur naturnahen 

Gestaltung von Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft 

 

Ist 2021:  4.947,3T€ 

Soll 2022:   4.760,9T€ 

Soll HHE 2023:  4.165,7T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Warum sinken die Zuweisungen gegenüber dem Soll-Ansatz von 2022? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Bundeshaushalt 2023 sieht für die GAK einige Änderungen gegenüber dem 

Haushaltsjahr 2022 vor. So werden verschiedene Zweckbindungen aufgehoben bzw. 

zusammengelegt und es gibt Änderungen an den Budgets der Sonderrahmenpläne. 

Es sind jedoch auch die im regulären Rahmenplan flexibel einsetzbaren Bundesmittel  

deutlich gekürzt worden, so dass bei den wasserwirtschaftlichen und 

kulturbautechnischen Maßnahmen anteilig gekürzt wurde. Diese Kürzung wurde bei dem 

Titel 1320 – 887 11 (MG 05) vorgenommen und kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit 

im Haushaltsvollzug entsprechend angepasst werden.      

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  175 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  06 Titel (Nr.): 88702 

Zweckbestimmung: Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung 

 

Ist 2021:  2.357,4T€ 

Soll 2022:   7.329,9T€ 

Soll HHE 2023:  6.791,1T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wodurch erklärt sich der niedrigere Ansatz für 2023? Was wurde 2022 in welcher Höhe 

gefördert? 

 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 3.922.471,09 Euro. Bewilligt wurden waldbauliche Maßnahmen zum 

Waldumbau, der Wiederaufforstung, Bekämpfung von Schadereignissen sowie 

Kultursicherungen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine exakte Abrechnung der 

Landwirtschaftskammer als bewilligende Stelle der forstlichen Förderung vor. In der Regel 

verteilt sich das Ist dieses Titels auf eine Anzahl von 400 bis 500 Bewilligungen pro Jahr.  

Die geringfügige Sollverringerung ist begründet durch verringerte Bundeszuschüsse bei 

den für Bekämpfung von Extremwetterereignissen zur Verfügung gestellten Sondermitteln 

sowie avisierten Kürzungen der GAK-Fördermittel im LPLR. Zudem sind die ELER-Restmittel 

der Förderperiode 2014 – 2020 mittlerweile verbraucht worden und entfallen in der 

Haushaltsaufstellung 2023.         

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  175f. 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  06 Titel (Nr.): 88702 

Zweckbestimmung: Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung 

 

Ist 2021:  2.357,4T€ 

Soll 2022:   7.329,9T€ 

Soll HHE 2023:  6.791,1T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie hoch ist das Ist 2022? Worin ist die Absenkung der Fördermittel für das Soll 2023 

gegenüber dem Soll 2022 begründet? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Ist 2022 beträgt 3.922.471,09 Euro. Die geringfügige Sollverringerung ist begründet 

durch verringerte Bundeszuschüsse bei den für Bekämpfung von Extremwetterereignissen 

zur Verfügung gestellten Sondermitteln sowie avisierten Kürzungen der GAK-Fördermittel 

im LPLR. Zudem sind die ELER-Restmittel der Förderperiode 2014 – 2020 mittlerweile 

verbraucht worden und entfallen in der Haushaltsaufstellung 2023.        

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  176 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  07 Titel (Nr.): 68302 

Zweckbestimmung: Gesundheit und Robustheit Rind 

 

Ist 2021:   300,0T€ 

Soll 2022:    300,0T€ 

Soll HHE 2023:   500,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wodurch erklärt sich der höhere Ansatz für 2023? 

 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Mittelansatz enthält die Zuschüsse des Landes an den Landeskontrollverband als 

Auszahlungsempfänger für züchterische Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit 

und Robustheit in Milchvieh haltenden Betrieben in Schleswig-Holstein.       

Das BMEL hat den Fördergrundsatz letztes Jahr überarbeitet. Neben einer Aufstockung der 

Förderhöchstbeträge sind weitere Fördermöglichkeiten vorgesehen, der z.B. die 

Datenerfassung aus Gesundheitsmonitoringprogrammen sowie die Erfassung von 

Genotypinformationen. Ab 2023 wurde der Mittelansatz für diese Maßnahme deshalb 

angepasst. 

 

  



 

 

Fragen  

SSW-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  178 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  08 Titel (Nr.): 89105 

Zweckbestimmung: Zuschuss an den LKN.SH für Investitionen im Rahmen des 

Sonderrahmenplans 

 

Ist 2021:  8.285,7T€ 

Soll 2022:   8.142,9T€ 

Soll HHE 2023:  13.242,9T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Worin ist die Erhöhung des Soll 2023 gegenüber dem Soll 2022 begründet? Welche 

Investitionen werden aus dem Titel bezuschusst? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die nach dem regulären Rahmenplan der GAK für den Küstenschutz vorgesehenen Mittel 

reichen für die Umsetzung geplanter oder neuer Küstenschutzmaßnahmen nicht aus. Um 

dem für diese vordringlichen Maßnahmen erforderlichen zusätzlichen Mittelbedarf 

gerecht zu werden, werden den Küstenländern mit dem Sonderrahmenplan Küstenschutz 

(SRP) zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Der auslaufende SRP 2009-2025 

wurde daher mit den von den Küstenländern gemeldeten Mehrbedarfen bis zum Jahr 

2040 verlängert und gleichzeitig aufgestockt.  

 

Die Haushaltsmittel aus dem SRP werden für die Umsetzung der im Erläuterungstext zum 

Kapitel 1320 der Maßnahmengruppe 08 genannten Küstenschutzmaßnahmen verwendet. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  181 

Kapitel (Nr.):  1320  MG (Nr.):  09 Titel (Nr.): 88306 

Zweckbestimmung: Zuschüsse zur Förderung der Verkehrs- und touristischen Infrastruktur 

sowie von Schutzpflanzungen und Landschaftspflege an Gemeinden und Gemeindeverbände 

 

Ist 2021:  2.100,9T€ 

Soll 2022:   2.400,0T€ 

Soll HHE 2023:  3.400,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Was ist für 2023 geplant? Wer hat 2022 Zuschüsse für welche Maßnahmen erhalten? 

 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die 2022 geförderten Projekte ergeben sich aus der anliegenden Liste. 

Bei den voraussichtlich 2023 finanzierten Projekten handelt es sich nicht um eine 

abschließende Aufstellung. Im Laufe dieses Jahres können weitere Projekte hinzukommen 

und es kann auch bei bewilligten Projekten zu Verschiebungen kommen. 

Projektträger und Projektname Fördersumme 2022 

Gemeinde Südermarsch, Erneuerung der Brücke 

Darrigbüllsielzug 140,6  T€  

Gemeinde Südermarsch, Erneuerung Brücke Hunholzweg 

Nord 271,9  T€  

Gemeinde Risum-Lindholm, Ausbau Legerader Weg 255,0  T€  

Gemeinde Südermarsch, Ausbau des Hunholzweges mit 

Erneuerung der Brücke 310,8  T€  

Gemeinde Padenstedt, Ausbau des Weges "Russenweg" 91,4  T€  



 

 

Gemeinde Ehndorf, Ausbau des Weges "Kleinredder" 115,5  T€  

Gemeinde Ehndorf, Ausbau des Weges "Heischredder" 108,1  T€  
 

 

Projektträger und Projektname Fördersumme 2023 

Gemeinde Buchholz, Ausbau Mittelbrüchsweg                        132,6  T€ 

Gemeinde Elpersbüttel, Ausbau der Donnstraße 229,6  T€ 

Gemeinde Oldenswort, Ausbau Töfting 388,3  T€ 

Gemeinde Martensrade, Ertüchtigung des Klintener Weges 272,6  T€ 

Gemeinde Heinkenborstel, Ausbau und Modernisierung 

"Gnutzer Straße" 

135,1  T€ 

Gemeinde Labenz, Ausbau des ländlichen Weges "Moorweg" 122,4  T€ 

Gemeinde Schönberg, Ausbau des ländlichen Weges "Hohe 

Horst" 

133,2  T€ 

Gemeinde Nordermeldorf, Spurbahnmaßnahme Düllweg 253,0  T€ 

Gemeinde Jevenstedt, Ausbau Pullhorn 498,4  T€ 

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen, Ausbau Hohner Weg 458,0  T€ 
 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  188 

Kapitel (Nr.):  1321  MG (Nr.):  01 Titel (Nr.): 52619 

Zweckbestimmung: Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren 

 

Ist 2021:  28.129,9T€ 

Soll 2022:   20.000,0T€ 

Soll HHE 2023:  20.000,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

In welchen wesentlichen Bereichen werden Sachverständige einbezogen? 

 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Ausgaben des Titels werden veranschlagt zur Abwickung atomrechtlicher Verfahren. 

Dies betrifft sowohl atomrechtliche Aufsichts- als auch Genehmigungsverfahren im 

Zusammenhang mit kerntechnischen Anlagen. Hier werden Sachverständige zur 

Bewertung technischer Sachverhalte herangezogen. Im Aufsichtsverfahren erfolgt 

beispielsweise auch eine Begleitung bei Funktionsprüfungen (sog. wiederkehrende 

Prüfungen) vor Ort. Diese Leistungen können von eigenem Personal nicht erbracht 

werden. Sämtliche Ausgaben in diesem Titel sind von den Betreibern kerntechnischer 

Anlagen zu erstatten. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  13   Seite:  195 

Kapitel (Nr.):  1354  MG (Nr.):   Titel (Nr.): 42201 

Zweckbestimmung: Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und 

Beamten (Richterinnen und Richter) 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:     0,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie viele Stellen wurden aufgrund der Aufspaltung des LLUR neugeschaffen? Bitte 

aufschlüsseln nach Entgeltgruppen! 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Zusammenhang mit der Teilung der Zuständigkeiten des ehemaligen LLUR in das neue 

LfU und LLnL wurden im o. g. Stellenplan des EP 13 für das LfU keine neuen Stellen 

geschaffen. 

 

 



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  16   Seite:  60 

Kapitel (Nr.):  1613  MG (Nr.):  02 Titel (Nr.): 88701 

Zweckbestimmung: Infrastrukturmaßnahmen Gewässerschutz 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:  2.700,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Maßnehmen sind in welcher Höhe für 2023 vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Für 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- Förderung von drei Pilotprojekten zur Einzugsgebietsanalyse und Ableitung von 

Maßnahmen zur Etablierung eines ressourcenschonenden Wassermanagements 

einschließlich einer Anpassung der Landnutzung (bauliche und anlagentechnische 

Maßnahmen, Maßnahmen an Gewässern, Schaffung von Retentionsräumen; 

Maßnahmenumsetzung erfolgt in den Folgejahren): 1.000 T€ 

- Förderung von investiven Maßnahmen des Gewässerschutzes zur Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie, für die zusätzlich zu denen im Kapitel 1320 bereitgestellten 

Mittel, nicht ausreichen. Es handelt sich im Wesentlichen um bauliche Maßnahmen zur 

naturnahen Gewässerentwicklung oder zur Herstellung der Durchgängigkeit (vorrangig an 

Schöpfwerken, Sielen oder Stauanlagen). Die Bewilligung der Mittel erfolgt 2023, die 

Umsetzung zeitlich gestreckt in den Folgejahren: 1.700 T€ 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  16   Seite:  61 

Kapitel (Nr.):  1613  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 81101 

Zweckbestimmung: Umstellung der Fahrzeuge der Landesverwaltung auf Elektromobilität 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.000,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Fahrzeuge sollen aus diesem Titel (mit-)finanziert werden? Liegt dem ein Konzept zu 

grunde? Gilt dies nur für Erwerb sondern auch (mit-)finanzierung von Leasing? Wie viel Geld ist pro 

Fahrzeug vorgesehen? Nach welchem Prinzip werden die Mittel auf die Ressorts verteilt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Mit dem Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge sind verbindliche Mindestziele 

für die Beschaffung von emissionsarmen/freien Fahrzeugen bei der öffentlichen Auftragsvergabe 

vorgegeben. Dies betrifft z.B. die Vergabe von Aufträgen für den öffentlichen Personenverkehr 

(Mindestziele für emissionsarme/freie Busse), Dienstleistungen, die mit Fahrzeuge erbracht 

werden, aber auch die Dienstfahrzeuge der Landesverwaltung. Die Koordinierung der Umsetzung 

dieses Gesetzes liegt in der Federführung des MWVATT.  

Am 29.9.2020 trat mit Blick auf das Gesetz der „Gemeinsame Erlass zur Finanzierung der 

Mehrkosten für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen“ von FM und MEKUN in Kraft (s. Anlage 

01). Aktuell werden über den Titel 1613 03 893 02 bei Beschaffung (Kauf und Leasing) von e-

Fahrzeugen über die GMSH Zuschüsse in Höhe von 11.500 Euro bei Kauf und 3.500 Euro pro Jahr 

bei Leasing gezahlt. Eine Mittelverteilung nach Ressorts erfolgt nicht.  

 

Anlage 01: Gemeinsamer Erlass zur Mehrkostenfinanzierung für die Beschaffung von 

Elektrofahrzeugen 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  16   Seite:  62 

Kapitel (Nr.):  1613  MG (Nr.):  03 Titel (Nr.): 89302 

Zweckbestimmung: Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für Elektromobilität 

 

Ist 2021:  1.496,4T€ 

Soll 2022:   10.000,0T€ 

Soll HHE 2023:  10.300,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

1. Welche Maßnahmen/Projekte wurden bzw. werden seit 2021 finanziert und welche 

Finanzierungen sind in welcher Höhe für 2023 schon geplant?  

2. Wie viele Projektanträge gemäß der Richtlinie zur Förderung von Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge vom 13. Juli 2020 wurden 2021/2022 gestellt und in welcher Höhe 

bewilligt? Bitte um Auflistung!  

3. Wie hat sich die Elektromobilität/Ladeinfrastruktur in Schleswig-Holstein seit Beginn der 

Förderung weiterentwickelt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

     

Zu 1.  

Die Richtlinie zur Ladeinfrastruktur lief vom 31.7.2020 bis 31.12.2022. Es wurden Projekte 

bewillgt mit Pauschalförderung (öffentlich zugängliche Ladepunkte, nicht öffentlich zugängliche 

Ladepunkte sowie Lastmanagement) und Projekte mit Anteilsfinanzierung (öffentliche 

Ladepunkte ab 150kW, Ladeinfrastruktur für die Versorgung von e-Busse sowie 

Ladeinfrastruktur für Carsharing).  

Bis einschließlich 2022 sind Mittel in Höhe von rd.1,9 Mio Euro ausgezahlt worden. Für 2023 

sind Mittel in Höhe von rd.15 Mio Euro bewilligt. Weitere knapp 400 TEUR sind für 2024 

bewilligt. 

Zu 2.  

In 2021/2022 wurden  



 

 

- 674 Pauschalprojekte beantragt und bewilligt (s. Anlage 01) mit einer Fördersumme von 

insgesamt 2.593.750,00 Euro. 

- 81 Projekte mit Anteilsfinanzierung beantragt und bewilligt (s. Anlage 02+03) mit einer 

Fördersumme von insgesamt 14.295.041,00 Euro 

 

Zu 3.  

Die Frage ist sehr allgemein gehalten. Es wird angenommen, dass die Frage sich auf die 

Entwicklung der e-Pkw und öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur bezieht.  

Beim Inkrafttreten der Förderrichtlinie im Juli 2020 waren in Schleswig-Holstein 10.730 

Elektrofahrzeuge zugelassen, davon waren 4.034 BEV (rein batterie-elektrische Fahrzeuge) und 

6.696 PHEV (Plugin hybrid elektrische Fahrzeuge). Im Oktober 2022 waren es bereits fast 53.832 

e-Fahrzeuge (32.940 rein batterieelektrisch, 20.892 Plugin Hybride) (die Zahlen Q4 2022 des 

Kraftfahrt-Bundesamtes liegen noch nicht vor). Ende 2019 gab es in Schleswig-Holstein 836 

Ladepunkte (727 Normalladepunkte und 109 Schnellladepunkte). Aktuell sind 2.879 Ladepunkte 

(2.364 Normalladepunkte und 515 Schnelladepunkte) vorhanden. 

Quelle:  

Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität bei der WTSH (www.emobilitaet.sh )  

 

 

  

 



 

 

 

Antragsnummer  Zuwendungsbescheid 

vom  

Zuwendungsbetrag 

Ladeinfrastruktur 

(EUR)  

Zuwendungsbetrag 

Lastmanagement 

(EUR)  

Zuwendung Gesamt  Projektstatus  

LI 1 531/2021 (1)  20.01.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 532/2021 (1)  03.02.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 534/2021 (1)  27.01.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 536/2021 (1)  27.01.2021  6.000,00  500,00  6.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 539/2021 (1)  12.03.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 542/2021 (1)  27.01.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 547/2021 (1)  22.01.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 548/2021 (1)  20.01.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 551/2021 (1)  22.01.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 554/2021 (1)  12.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 557/2021 (1)  12.03.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 558/2021 (1)  18.02.2021  1.000,00  500,00  1.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 568/2021 (1)  16.04.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 569/2021 (1)  18.02.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 573/2021 (1)  03.02.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 576/2021 (1)  18.02.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 578/2021 (1)  18.02.2021  8.000,00  500,00  8.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 579/2021 (1)  27.01.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 580/2021 (1)  03.02.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 583/2021 (1)  24.02.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 586/2021 (1)  18.02.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 588/2021 (1)  08.02.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 591/2021 (1)  17.03.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 597/2021 (1)  17.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 601/2021 (1)  18.02.2021  10.000,00  0,00  10.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 602/2021 (1)  19.02.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 604/2021 (1)  18.02.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 606/2021 (1)  18.02.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 610/2021 (1)  18.02.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 619/2021 (1)  18.02.2021  9.500,00  0,00  9.500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 620/2021 (1)  18.02.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 621/2021 (1)  18.02.2021  3.000,00  0,00  3.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 622/2021 (1)  18.02.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 625/2021 (1)  18.02.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 629/2021 (1)  03.02.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 630/2021 (1)  12.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 631/2021 (1)  17.03.2021  8.000,00  0,00  8.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 632/2021 (1)  18.02.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 633/2021 (1)  18.02.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 634/2021 (1)  18.02.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 636/2021 (1)  18.02.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 639/2021 (1)  12.03.2021  3.500,00  500,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 642/2021 (1)  14.04.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 644/2021 (1)  01.04.2021  12.000,00  0,00  12.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 648/2021 (1)  12.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 651/2021 (1)  18.02.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 653/2021 (1)  18.02.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 654/2021 (1)  18.02.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 655/2021 (1)  18.02.2021  6.000,00  500,00  6.500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 656/2021 (1)  24.02.2021  750,00  0,00  750,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 659/2021 (1)  18.02.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 661/2021 (1)  18.02.2021  2.500,00  0,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 662/2021 (1)  08.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 663/2021 (1)  18.02.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 665/2021 (1)  19.02.2021  4.000,00  500,00  4.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 667/2021 (1)  24.02.2021  4.000,00  500,00  4.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 668/2021 (1)  19.02.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 669/2021 (1)  19.02.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 672/2021 (1)  18.02.2021  3.000,00  0,00  3.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 673/2021 (1)  18.02.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 675/2021 (1)  17.03.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 677/2021 (1)  12.03.2021  8.000,00  0,00  8.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 678/2021 (1)  24.02.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 681/2021 (1)  29.03.2021  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 687/2021 (1)  24.02.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 688/2021 (1)  24.02.2021  16.000,00  500,00  16.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 691/2021 (1)  24.02.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 697/2021 (1)  03.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 701/2021 (1)  15.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 702/2021 (1)  03.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 703/2021 (1)  03.03.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 704/2021 (1)  07.05.2021  16.000,00  500,00  16.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 707/2021 (1)  03.03.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 709/2021 (1)  03.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 710/2021 (1)  08.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 713/2021 (1)  15.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 714/2021 (1)  03.03.2021  4.000,00  500,00  4.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 715/2021 (1)  03.03.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 718/2021 (1)  20.05.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 719/2021 (1)  03.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 721/2021 (1)  12.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 723/2021 (1)  29.03.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 724/2021 (1)  21.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 725/2021 (1)  19.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 727/2021 (1)  12.03.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 729/2021 (1)  17.03.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 730/2021 (1)  15.03.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

1 731/2021 (1)  28.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 734/2021 (1)  30.04.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 735/2021 (1)  22.03.2021  7.500,00  500,00  8.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 737/2021 (1)  19.04.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 741/2021 (1)  01.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 744/2021 (1)  24.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 746/2021 (1)  15.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 747/2021 (1)  17.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 749/2021 (1)  29.03.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 750/2021 (1)  17.03.2021  9.000,00  500,00  9.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 753/2021 (1)  12.03.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 755/2021 (1)  01.04.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 758/2021 (1)  15.03.2021  5.000,00  0,00  5.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 760/2021 (1)  12.05.2021  3.000,00  0,00  3.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 761/2021 (1)  15.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 762/2021 (1)  17.03.2021  20.000,00  500,00  20.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 763/2021 (1)  17.03.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 765/2021 (1)  17.03.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 767/2021 (1)  17.03.2021  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 768/2021 (1)  08.04.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 770/2021 (1)  17.03.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 775/2021 (1)  17.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 778/2021 (1)  29.03.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 779/2021 (1)  01.04.2021  6.000,00  0,00  6.000,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 782/2021 (1)  17.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 784/2021 (1)  17.03.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 786/2021 (1)  12.05.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 789/2021 (1)  08.04.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 797/2021 (1)  29.03.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 799/2021 (1)  21.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Nachforderung zum 

VN eingereicht  

LI 1 801/2021 (1)  29.03.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 804/2021 (1)  19.04.2021  18.000,00  0,00  18.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 807/2021 (1)  28.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 808/2021 (1)  29.03.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 811/2021 (1)  29.03.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 813/2021 (1)  16.12.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 814/2021 (1)  01.04.2021  3.500,00  500,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 822/2021 (1)  28.04.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 823/2021 (1)  21.04.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 829/2021 (1)  07.05.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 830/2021 (1)  08.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 834/2021 (1)  20.05.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 835/2021 (1)  14.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 836/2021 (1)  21.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 841/2021 (1)  08.04.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 842/2021 (1)  06.05.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 845/2021 (1)  03.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 846/2021 (1)  16.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 847/2021 (1)  28.04.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 848/2021 (1)  08.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 849/2021 (1)  08.04.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 853/2021 (1)  19.04.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 854/2021 (1)  19.04.2021  8.000,00  0,00  8.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 855/2021 (1)  19.04.2021  3.500,00  500,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 858/2021 (1)  19.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 861/2021 (1)  14.04.2021  7.000,00  500,00  7.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 863/2021 (1)  28.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 864/2021 (1)  20.05.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 866/2021 (1)  16.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 875/2021 (1)  19.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 879/2021 (1)  19.04.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 880/2021 (1)  30.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 881/2021 (1)  21.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 882/2021 (1)  21.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 886/2021 (1)  21.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 887/2021 (1)  21.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 888/2021 (1)  21.04.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 889/2021 (1)  21.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 890/2021 (1)  06.05.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 891/2021 (1)  28.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 892/2021 (1)  28.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 896/2021 (1)  12.05.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Abschlussbescheid  

LI 1 897/2021 (1)  06.05.2021  1.000,00  500,00  1.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 900/2021 (1)  28.04.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 902/2021 (1)  30.04.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 903/2021 (1)  15.07.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 905/2021 (1)  12.05.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 907/2021 (1)  01.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 909/2021 (1)  28.04.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 911/2021 (1)  01.06.2021  500,00  500,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 915/2021 (1)  30.04.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Änderungsbescheid  



 

 

LI 1 916/2021 (1)  30.04.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 918/2021 (1)  06.05.2021  3.000,00  0,00  3.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 919/2021 (1)  08.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 921/2021 (1)  31.05.2021  6.000,00  500,00  6.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 923/2021 (1)  27.05.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 924/2021 (1)  06.05.2021  1.000,00  500,00  1.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 926/2021 (1)  12.05.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 927/2021 (1)  06.05.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 929/2021 (1)  12.05.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

1 930/2021 (1)  10.06.2021  30.000,00  500,00  30.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 931/2021 (1)  07.05.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 932/2021 (1)  27.05.2021  9.500,00  0,00  9.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 933/2021 (1)  20.05.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 934/2021 (1)  12.05.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 938/2021 (1)  01.06.2021  28.000,00  1.000,00  29.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 939/2021 (1)  12.05.2021  750,00  0,00  750,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 940/2021 (1)  24.06.2021  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 941/2021 (1)  12.05.2021  20.000,00  0,00  20.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 942/2021 (1)  20.05.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 945/2021 (1)  17.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 946/2021 (1)  12.05.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 948/2021 (1)  20.05.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 949/2021 (1)  27.05.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 951/2021 (1)  10.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 952/2021 (1)  05.07.2021  4.000,00  500,00  4.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 953/2021 (1)  20.05.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 954/2021 (1)  10.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 957/2021 (1)  10.06.2021  8.000,00  500,00  8.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 960/2021 (1)  17.06.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 961/2021 (1)  27.05.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 963/2021 (1)  27.05.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 964/2021 (1)  07.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 965/2021 (1)  27.05.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 966/2021 (1)  07.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 970/2021 (1)  31.05.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 973/2021 (1)  31.05.2021  750,00  0,00  750,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 974/2021 (1)  27.05.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 975/2021 (1)  10.06.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 977/2021 (1)  03.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 979/2021 (1)  07.06.2021  4.000,00  500,00  4.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 980/2021 (1)  16.12.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 981/2021 (1)  14.06.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 982/2021 (1)  31.05.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 984/2021 (1)  10.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Nachforderung zum 

VWN  

LI 1 987/2021 (1)  01.06.2021  3.000,00  0,00  3.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 990/2021 (1)  01.06.2021  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 991/2021 (1)  15.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 997/2021 (1)  10.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 998/2021 (1)  07.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1004/2021 (1)  10.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1005/2021 (1)  05.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1006/2021 (1)  24.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1007/2021 (1)  15.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1008/2021 (1)  15.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1009/2021 (1)  17.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1011/2021 (1)  01.07.2021  3.000,00  0,00  3.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1012/2021 (1)  14.06.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1016/2021 (1)  17.06.2021  16.000,00  500,00  16.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1018/2021 (1)  17.06.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1019/2021 (1)  08.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

1 1020/2021 (1)  14.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1022/2021 (1)  17.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1023/2021 (1)  17.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1024/2021 (1)  24.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1025/2021 (1)  17.06.2021  24.000,00  0,00  24.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1026/2021 (1)  02.07.2021  5.000,00  0,00  5.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1027/2021 (1)  17.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1030/2021 (1)  02.07.2021  8.000,00  500,00  8.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1032/2021 (1)  17.06.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1033/2021 (1)  12.07.2021  6.000,00  500,00  6.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1035/2021 (1)  01.07.2021  13.500,00  500,00  14.000,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1037/2021 (1)  01.07.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1038/2021 (1)  24.06.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1041/2021 (1)  15.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1045/2021 (1)  05.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1046/2021 (1)  01.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

1048/2021 (1)  26.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1054/2021 (1)  02.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1055/2021 (1)  02.07.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1056/2021 (1)  15.07.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1057/2021 (1)  08.07.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1058/2021 (1)  08.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1059/2021 (1)  26.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1060/2021 (1)  12.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1061/2021 (1)  02.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1062/2021 (1)  08.07.2021  6.000,00  500,00  6.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1065/2021 (1)  15.07.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1066/2021 (1)  02.07.2021  4.000,00  500,00  4.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1068/2021 (1)  26.07.2021  8.000,00  500,00  8.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1071/2021 (1)  26.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1073/2021 (1)  08.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1075/2021 (1)  15.07.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1077/2021 (1)  12.07.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1078/2021 (1)  16.08.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1085/2021 (1)  15.07.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1086/2021 (1)  24.08.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1091/2021 (1)  05.08.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1093/2021 (1)  15.07.2021  28.000,00  500,00  28.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1097/2021 (1)  07.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1103/2021 (1)  22.07.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1106/2021 (1)  05.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1108/2021 (1)  05.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1111/2021 (1)  05.08.2021  6.000,00  500,00  6.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1112/2021 (1)  05.08.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1120/2021 (1)  05.08.2021  9.000,00  0,00  9.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1121/2021 (1)  05.08.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1125/2021 (1)  05.08.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1126/2021 (1)  26.08.2021  12.500,00  500,00  13.000,00  Auszahlung erfolgt  

127/2021 (1)  01.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1128/2021 (1)  24.08.2021  8.000,00  0,00  8.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1130/2021 (1)  24.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1132/2021 (1)  05.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1139/2021 (1)  05.08.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1142/2021 (1)  27.09.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1144/2021 (1)  01.09.2021  6.000,00  500,00  6.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1146/2021 (1)  16.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1147/2021 (1)  16.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1148/2021 (1)  01.09.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1149/2021 (1)  05.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1155/2021 (1)  05.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1156/2021 (1)  16.08.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1162/2021 (1)  01.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1164/2021 (1)  16.08.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1167/2021 (1)  01.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1171/2021 (1)  01.09.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1172/2021 (1)  01.09.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1176/2021 (1)  01.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1177/2021 (1)  01.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1179/2021 (1)  17.03.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1182/2021 (1)  24.08.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1184/2021 (1)  24.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1186/2021 (1)  24.08.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1187/2021 (1)  26.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1188/2021 (1)  26.08.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1189/2021 (1)  26.08.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1190/2021 (1)  15.11.2021  5.000,00  500,00  5.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1191/2021 (1)  26.08.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1192/2021 (1)  16.09.2021  15.000,00  0,00  15.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1193/2021 (1)  14.10.2021  6.000,00  500,00  6.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1194/2021 (1)  26.08.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1199/2021 (1)  01.09.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1200/2021 (1)  13.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1205/2021 (1)  01.09.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1206/2021 (1)  01.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1209/2021 (1)  08.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1210/2021 (1)  01.09.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1213/2021 (1)  01.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1216/2021 (1)  16.09.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1217/2021 (1)  01.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1218/2021 (1)  01.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1219/2021 (1)  01.09.2021  2.250,00  500,00  2.750,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1220/2021 (1)  01.09.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1222/2021 (1)  23.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1224/2021 (1)  01.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1225/2021 (1)  14.10.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1232/2021 (1)  07.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1233/2021 (1)  13.09.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1234/2021 (1)  17.03.2022  15.000,00  500,00  15.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1239/2021 (1)  01.11.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1240/2021 (1)  16.09.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1241/2021 (1)  13.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1242/2021 (1)  13.09.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1244/2021 (1)  23.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1246/2021 (1)  16.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1248/2021 (1)  13.09.2021  2.500,00  0,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1250/2021 (1)  30.09.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1251/2021 (1)  16.09.2021  5.000,00  500,00  5.500,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1252/2021 (1)  21.10.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1255/2021 (1)  27.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1258/2021 (1)  27.09.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1261/2021 (1)  18.10.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 1262/2021 (1)  27.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1263/2021 (1)  27.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1265/2021 (1)  04.11.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1266/2021 (1)  23.09.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1268/2021 (1)  22.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1271/2021 (1)  30.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1272/2021 (1)  14.10.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1273/2021 (1)  07.10.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1275/2021 (1)  27.09.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1276/2021 (1)  07.04.2022  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1282/2021 (1)  27.09.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1286/2021 (1)  04.10.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1287/2021 (1)  15.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1289/2021 (1)  18.10.2021  3.750,00  500,00  4.250,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1290/2021 (1)  14.10.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1291/2021 (1)  04.10.2021  6.000,00  0,00  6.000,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1294/2021 (1)  04.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1295/2021 (1)  14.10.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1298/2021 (1)  15.11.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 1303/2021 (1)  30.09.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1304/2021 (1)  16.12.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1308/2021 (1)  17.01.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1309/2021 (1)  14.10.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1310/2021 (1)  14.10.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1311/2021 (1)  14.10.2021  8.000,00  500,00  8.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1312/2021 (1)  14.10.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1315/2021 (1)  14.10.2021  750,00  0,00  750,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1321/2021 (1)  14.10.2021  3.000,00  0,00  3.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1324/2021 (1)  18.10.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1328/2021 (1)  22.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1329/2021 (1)  21.10.2021  6.000,00  0,00  6.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1330/2021 (1)  09.12.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1331/2021 (1)  25.10.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1335/2021 (1)  21.10.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1337/2021 (1)  04.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1338/2021 (1)  04.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1339/2021 (1)  21.10.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1340/2021 (1)  15.11.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1341/2021 (1)  25.10.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1345/2021 (1)  22.11.2021  500,00  0,00  500,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1347/2021 (1)  04.11.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1350/2021 (1)  25.10.2021  750,00  0,00  750,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1351/2021 (1)  29.10.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1353/2021 (1)  04.11.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1354/2021 (1)  29.10.2021  10.000,00  500,00  10.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1355/2021 (1)  08.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1360/2021 (1)  04.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1363/2021 (1)  04.11.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1364/2021 (1)  04.11.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1367/2021 (1)  08.11.2021  12.000,00  500,00  12.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1368/2021 (1)  29.10.2021  5.000,00  500,00  5.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1370/2021 (1)  08.11.2021  16.000,00  500,00  16.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1371/2021 (1)  04.11.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1372/2021 (1)  04.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1373/2021 (1)  24.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1375/2021 (1)  04.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1377/2021 (1)  04.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1379/2021 (1)  04.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1382/2021 (1)  04.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1383/2021 (1)  04.11.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1384/2021 (1)  08.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1385/2021 (1)  11.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1387/2021 (1)  04.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1388/2021 (1)  06.12.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1393/2021 (1)  04.11.2021  8.000,00  0,00  8.000,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1394/2021 (1)  08.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1396/2021 (1)   1.500,00  0,00  1.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1397/2021 (1)  31.03.2022  1.500,00  0,00  1.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1398/2021 (1)  09.12.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1407/2021 (1)  22.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1408/2021 (1)  11.11.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1412/2021 (1)  22.11.2021  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1416/2021 (1)  11.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1418/2021 (1)  16.12.2021  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1419/2021 (1)  22.11.2021  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1420/2021 (1)  15.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1421/2021 (1)  15.11.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1422/2021 (1)  11.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1425/2021 (1)  15.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1426/2021 (1)  22.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1429/2021 (1)  15.11.2021  4.000,00  500,00  4.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1430/2021 (1)  15.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1432/2021 (1)  18.11.2021  750,00  0,00  750,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1433/2021 (1)  22.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1434/2021 (1)  22.11.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1435/2021 (1)  20.01.2022  4.000,00  500,00  4.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1436/2021 (1)  18.11.2021  12.000,00  0,00  12.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1437/2021 (1)  22.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1438/2021 (1)  06.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1439/2021 (1)  18.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1441/2021 (1)  18.11.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1442/2021 (1)  18.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1443/2021 (1)  18.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1446/2021 (1)  18.11.2021  9.500,00  0,00  9.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1447/2021 (1)  18.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1450/2021 (1)  02.12.2021  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1454/2021 (1)  03.02.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1455/2021 (1)  25.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1459/2021 (1)  06.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1464/2021 (1)  24.11.2021  5.000,00  500,00  5.500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1466/2021 (1)  27.01.2022  56.000,00  1.500,00  57.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1470/2021 (1)  13.12.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1472/2021 (1)  16.12.2021  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1473/2021 (1)  25.11.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1474/2021 (1)  24.11.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1475/2021 (1)  06.12.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1478/2021 (1)  02.12.2021  10.000,00  500,00  10.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1479/2021 (1)  02.12.2021  3.000,00  500,00  3.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1480/2021 (1)  09.12.2021  2.000,00  500,00  2.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1483/2021 (1)  16.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1485/2021 (1)  06.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1486/2021 (1)  24.01.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1487/2021 (1)  17.01.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1488/2021 (1)  09.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1492/2021 (1)  09.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1495/2021 (1)  14.03.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1497/2021 (1)  06.12.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1498/2021 (1)  09.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1502/2021 (1)  06.12.2021  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1503/2021 (1)  17.01.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1509/2021 (1)  06.12.2021  1.500,00  500,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1511/2021 (1)  09.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1524/2021 (1)  20.01.2022  750,00  0,00  750,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1528/2021 (1)  25.02.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1530/2021 (1)  27.01.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1531/2021 (1)  23.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1534/2021 (1)  16.12.2021  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1535/2021 (1)  23.12.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1536/2021 (1)  23.12.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1538/2021 (1)  23.12.2021  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1541/2021 (1)  17.01.2022  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1542/2021 (1)  30.12.2021  4.000,00  0,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1543/2021 (1)  06.01.2022  20.000,00  500,00  20.500,00  Änderungsbescheid  



 

 

LI 1 1548/2021 (1)  06.01.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1551/2021 (1)  03.02.2022  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1554/2021 (1)  27.01.2022  13.500,00  0,00  13.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1557/2022 (1)  17.01.2022  8.000,00  0,00  8.000,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1572/2022 (1)  31.01.2022  2.000,00  500,00  2.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1576/2022 (1)  27.01.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1592/2022 (1)  10.02.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1593/2022 (1)  03.02.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1594/2022 (1)  25.02.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1595/2022 (1)  03.02.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1597/2022 (1)  24.03.2022  500,00  0,00  500,00  Nachforderung zum 

VWN  

LI 1 1598/2022 (1)  10.02.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1600/2022 (1)  25.02.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1603/2022 (1)  03.02.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1604/2022 (1)  28.02.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1605/2022 (1)  14.02.2022  8.000,00  0,00  8.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1607/2022 (1)  03.03.2022  750,00  0,00  750,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1608/2022 (1)  14.03.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1612/2022 (1)  10.02.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1616/2022 (1)  14.02.2022  2.000,00  500,00  2.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1620/2022 (1)  14.02.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1623/2022 (1)  14.02.2022  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1629/2022 (1)  25.04.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1630/2022 (1)  14.03.2022  3.000,00  0,00  3.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1632/2022 (1)  14.03.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1633/2022 (1)  03.03.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1636/2022 (1)  24.03.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1637/2022 (1)  28.03.2022  8.000,00  500,00  8.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1639/2022 (1)  09.05.2022  2.000,00  500,00  2.500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1640/2022 (1)  31.03.2022  4.000,00  500,00  4.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1643/2022 (1)  03.03.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1644/2022 (1)  17.03.2022  12.000,00  500,00  12.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1646/2022 (1)  03.03.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1647/2022 (1)  03.03.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1648/2022 (1)  03.03.2022  9.500,00  0,00  9.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1654/2022 (1)  27.04.2022  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1656/2022 (1)  17.03.2022  6.000,00  500,00  6.500,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 1657/2022 (1)  10.03.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1659/2022 (1)  14.03.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1664/2022 (1)  24.03.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1665/2022 (1)  14.03.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1668/2022 (1)  27.06.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1670/2022 (1)  17.03.2022  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1672/2022 (1)  02.05.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1674/2022 (1)  28.03.2022  5.000,00  500,00  5.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1678/2022 (1)  19.04.2022  24.000,00  500,00  24.500,00  Nachforderung zum 

VWN  

LI 1 1679/2022 (1)  16.05.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1680/2022 (1)  27.06.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1681/2022 (1)  24.03.2022  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1687/2022 (1)  24.03.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1688/2022 (1)  31.03.2022  8.000,00  500,00  8.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1689/2022 (1)  28.03.2022  24.000,00  500,00  24.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1690/2022 (1)  31.03.2022  17.000,00  500,00  17.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1691/2022 (1)  31.03.2022  8.000,00  0,00  8.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1693/2022 (1)  31.03.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1694/2022 (1)  20.04.2022  17.000,00  0,00  17.000,00  Änderungsbescheid  



 

 

LI 1 1695/2022 (1)  20.04.2022  17.000,00  0,00  17.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1697/2022 (1)  20.04.2022  17.000,00  0,00  17.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1699/2022 (1)  20.04.2022  17.000,00  0,00  17.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1700/2022 (1)  20.04.2022  17.000,00  0,00  17.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1701/2022 (1)  20.04.2022  17.000,00  0,00  17.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1702/2022 (1)  20.04.2022  17.000,00  0,00  17.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1704/2022 (1)  31.03.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1706/2022 (1)  19.04.2022  34.000,00  500,00  34.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1708/2022 (1)  19.04.2022  12.000,00  500,00  12.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1709/2022 (1)  20.04.2022  6.000,00  500,00  6.500,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1710/2022 (1)  11.04.2022  3.500,00  500,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1711/2022 (1)  11.04.2022  16.000,00  500,00  16.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1713/2022 (1)  21.06.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1714/2022 (1)  23.05.2022  32.000,00  1.000,00  33.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1718/2022 (1)  11.04.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1722/2022 (1)  20.04.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1724/2022 (1)  20.04.2022  12.000,00  0,00  12.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1725/2022 (1)  20.04.2022  24.000,00  0,00  24.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1729/2022 (1)  11.05.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1731/2022 (1)  20.04.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1733/2022 (1)  02.05.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1735/2022 (1)  20.04.2022  2.250,00  500,00  2.750,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1736/2022 (1)  20.04.2022  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1737/2022 (1)  20.04.2022  4.000,00  500,00  4.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1738/2022 (1)  25.04.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1739/2022 (1)  09.05.2022  20.000,00  0,00  20.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1740/2022 (1)  27.04.2022  9.500,00  0,00  9.500,00  Nachforderung zum 

VWN  

LI 1 1748/2022 (1)  09.05.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1750/2022 (1)  02.05.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1751/2022 (1)  09.05.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1756/2022 (1)  18.07.2022  4.000,00  500,00  4.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1757/2022 (1)  21.06.2022  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1759/2022 (1)  25.10.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1760/2022 (1)  23.05.2022  8.000,00  500,00  8.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1761/2022 (1)  27.06.2022  4.000,00  500,00  4.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1767/2022 (1)  27.06.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1768/2022 (1)  25.05.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1769/2022 (1)  17.05.2022  2.000,00  500,00  2.500,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 1770/2022 (1)  25.05.2022  1.500,00  500,00  2.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1772/2022 (1)  17.05.2022  5.000,00  500,00  5.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1776/2022 (1)  11.08.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1777/2022 (1)  01.06.2022  2.000,00  500,00  2.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1782/2022 (1)  06.07.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1783/2022 (1)  01.06.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1785/2022 (1)  06.10.2022  10.000,00  500,00  10.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1790/2022 (1)  15.06.2022  7.500,00  0,00  7.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1792/2022 (1)  27.06.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1795/2022 (1)  08.06.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1796/2022 (1)  22.08.2022  20.000,00  500,00  20.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1801/2022 (1)  06.07.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1802/2022 (1)  25.07.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1803/2022 (1)  21.06.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1804/2022 (1)  21.06.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1805/2022 (1)  21.06.2022  1.500,00  0,00  1.500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1806/2022 (1)  21.06.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1809/2022 (1)  22.06.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1814/2022 (1)  22.06.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  



 

 

LI 1 1817/2022 (1)  20.09.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1822/2022 (1)  27.06.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1823/2022 (1)  20.09.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1824/2022 (1)  11.08.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1832/2022 (1)  10.08.2022  1.500,00  500,00  2.000,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 1838/2022 (1)  25.07.2022  750,00  0,00  750,00  Nachforderung zum VN 

eingereicht  

LI 1 1839/2022 (1)  20.07.2022  1.500,00  0,00  1.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1840/2022 (1)  18.08.2022  9.000,00  500,00  9.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1841/2022 (1)  15.08.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1843/2022 (1)  20.07.2022  12.000,00  0,00  12.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1844/2022 (1)  20.07.2022  7.500,00  500,00  8.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1848/2022 (1)  20.07.2022  5.000,00  500,00  5.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1849/2022 (1)  20.07.2022  5.000,00  500,00  5.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1850/2022 (1)  20.07.2022  9.500,00  500,00  10.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1851/2022 (1)  20.07.2022  3.000,00  500,00  3.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1852/2022 (1)  20.07.2022  5.000,00  500,00  5.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1853/2022 (1)  20.07.2022  5.000,00  500,00  5.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1856/2022 (1)  25.07.2022  500,00  500,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 1857/2022 (1)  12.08.2022  8.000,00  500,00  8.500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1858/2022 (1)  22.08.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1859/2022 (1)  17.08.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1860/2022 (1)  10.08.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1861/2022 (1)  10.08.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1871/2022 (1)  20.07.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1872/2022 (1)  25.07.2022  8.000,00  500,00  8.500,00  Nachforderung zum 

VWN  

LI 1 1875/2022 (1)  26.08.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1878/2022 (1)  25.07.2022  18.000,00  500,00  18.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1881/2022 (1)  22.08.2022  2.000,00  1.000,00  3.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1896/2022 (1)  07.09.2022  24.000,00  500,00  24.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1897/2022 (1)  07.09.2022  28.000,00  500,00  28.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1899/2022 (1)  12.08.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1901/2022 (1)  12.08.2022  1.500,00  500,00  2.000,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1903/2022 (1)  17.08.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1908/2022 (1)  17.08.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1909/2022 (1)  12.08.2022  4.000,00  500,00  4.500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1912/2022 (1)  17.08.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1915/2022 (1)  19.12.2022  1.500,00  500,00  2.000,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 1917/2022 (1)  23.09.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1919/2022 (1)  22.08.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1920/2022 (1)  22.08.2022  10.000,00  0,00  10.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1921/2022 (1)  22.08.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1925/2022 (1)  20.09.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1929/2022 (1)  20.09.2022  8.000,00  0,00  8.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1930/2022 (1)  09.11.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1931/2022 (1)  07.09.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1932/2022 (1)  07.09.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1933/2022 (1)  01.12.2022  28.000,00  0,00  28.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1936/2022 (1)  20.09.2022  8.000,00  500,00  8.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1939/2022 (1)  19.10.2022  20.000,00  500,00  20.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1940/2022 (1)  19.10.2022  24.000,00  500,00  24.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1944/2022 (1)  27.09.2022  15.000,00  0,00  15.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1946/2022 (1)  09.11.2022  4.000,00  500,00  4.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1947/2022 (1)  13.09.2022  500,00  0,00  500,00  Abschlussbescheid  

LI 1 1948/2022 (1)  13.09.2022  500,00  0,00  500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1951/2022 (1)  13.09.2022  52.000,00  500,00  52.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1952/2022 (1)  13.09.2022  16.000,00  0,00  16.000,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 1955/2022 (1)  19.10.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1957/2022 (1)  13.09.2022  500,00  0,00  500,00  Auszahlung erfolgt  

LI 1 1960/2022 (1)  20.09.2022  8.000,00  500,00  8.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1963/2022 (1)  27.09.2022  15.000,00  0,00  15.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1964/2022 (1)  27.09.2022  16.000,00  0,00  16.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1965/2022 (1)  27.09.2022  150.000,00  500,00  150.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1966/2022 (1)  25.10.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1968/2022 (1)  19.10.2022  34.000,00  0,00  34.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1970/2022 (1)  20.09.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1972/2022 (1)  22.09.2022  3.000,00  500,00  3.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1973/2022 (1)  06.10.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1974/2022 (1)  27.10.2022  500,00  0,00  500,00  Nachforderung zum 

VWN  

LI 1 1979/2022 (1)  09.11.2022  3.750,00  500,00  4.250,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1986/2022 (1)  23.09.2022  6.000,00  0,00  6.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1990/2022 (1)  27.09.2022  5.000,00  0,00  5.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1993/2022 (1)  27.09.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 1994/2022 (1)  27.10.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 1997/2022 (1)  27.10.2022  8.000,00  500,00  8.500,00  Zuwendungsbescheid  



 

 

LI 1 2000/2022 (1)  13.10.2022  500,00  0,00  500,00  VN eingegangen / 

Auszahlung beantragt  

LI 1 2005/2022 (1)  19.10.2022  15.000,00  0,00  15.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2006/2022 (1)  19.10.2022  15.000,00  0,00  15.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2007/2022 (1)  19.10.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Abschlussbescheid  

LI 1 2010/2022 (1)  25.10.2022  4.000,00  500,00  4.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2017/2022 (1)  16.11.2022  1.500,00  0,00  1.500,00  Änderungsbescheid  

LI 1 2018/2022 (1)  09.11.2022  8.000,00  0,00  8.000,00  Änderungsbescheid  

LI 1 2019/2022 (1)  07.11.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2022/2022 (1)  07.11.2022  1.500,00  0,00  1.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2024/2022 (1)  09.11.2022  4.000,00  0,00  4.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2025/2022 (1)  23.11.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2026/2022 (1)  07.11.2022  500,00  0,00  500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2027/2022 (1)  09.11.2022  3.000,00  500,00  3.500,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2028/2022 (1)  07.11.2022  2.000,00  0,00  2.000,00  Zuwendungsbescheid  

LI 1 2031/2022 (1)  07.11.2022  1.000,00  0,00  1.000,00  Zuwendungsbescheid  

  2.502.750,00 2.502.750,00 2.502.750,00  



 

 

 

 

Antragsnumme

r  

Maßnahme  Antragsteller  Projektname  Zuschuss  Datum ZWB  

LI 2 1/2020  Schnellader  Stadtwerke 

Husum GmbH  

Errichtung eines 

DC-Schnelladers  

39.690,00 €  ZWB 

21.04.2021  

LI 2 3/2020  Schnellader  AVC-Büsum 

GmbH & Co.KG  

Kompetenzzent

rum AVC-

Büsum  

99.971,00 €  ZWB 

03.05.2021  

LI 2 4/2020  Schnellader  Holiday Vital 

Resort GmbH 

&Co.KG  

Elektromobilitä

t Vogelfluglinie  

60.000,00 €  ZWB 

21.05.2021  

LI 2 5/2020  LI für Busse  Sylter 

Verkehrsgesells

chaft  

Elektrifizierung 

der Busflotte 

der Sylter 

Verkehrsgesells

chaft  

2.000.000,00 €  ZWB 

23.12.2021  

LI 2 6/2020  Schnellader  Jenny AG  Innovations-

HighPower-

Chargepoint 

Bad Oldesloe  

60.000,00 €  ZWB 

29.04.2021  

LI 2 7/2020  Schnellader  Stadtwerke 

Lübeck GmbH  

Errichtung von 

Schnelladesäule

n in 

Ahrensburg, 

Bornhöved und 

Bad Segeberg  

104.983,00 €  ZWB 

05.05.2021  

LI 2 8/2020  Schnellader  GP Joule GmbH  Verbundprojekt 

Sektorenkopplu

ng Niebüll  

120.000,00 €  ZWB 

03.05.2021  

LI 2 9/2020  LI für Busse  Kreisverkehrsge

sellschaft in 

Pinneberg mbH 

(KViP)  

Infrastrukturma

ßnahmen zur 

weiteren 

Elektrifizierung 

der Busflotte 

auf dem 

Betriebshof 

Uetersen  

1.355.895,00 €  ZWB 

25.10.2022  

LI 2 11/2020  LI für Busse  KVG Kieler 

Verkehrsgesells

chaft mbH  

Ladeinfrastrukt

ur für die 

Kleinbusflotte 

der KVG  

241.172,00 €  ZWB 

21.05.2021  



 

 

LI 2 12/2020  LI für Busse  KVG Kieler 

Verkehrsgesells

chaft mbH  

Ladeenthalteste

lle 

Schwentinestra

ße  

420.826,00 €  ZWB 6.12.2021  

    4.502.537,00 €  



 

 

 

  

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  16   Seite:  63 

Kapitel (Nr.):  1613  MG (Nr.):  04 Titel (Nr.): 88354 

Zweckbestimmung: An Kreise und Gemeinden für die Altlastensanierung und das Flächenrecycling 

 

Ist 2021:    15,9T€ 

Soll 2022:   1.000,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.000,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Maßnahmen wurden 2022 in welcher Höhe gefördert? Welche sind für 2023 bereits 

vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Frage 1: 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die in 2022 ausgezahlten Fördermittel im HH-Jahr 2022 für die 

jeweiligen Vorhaben aufgelistet. Bei den benannten Vorhaben handelt es sich aufgrund der i.d.R. 

zeitintensiven Sanierungsmethoden oftmals um Projekte, die nicht innerhalb eines 

Haushaltsjahres abgeschlossen werden können (mehrjährige Projekte). Die für 2022 ausgezahlten 

Mittel sind in einer separten Spalte „ausgezahlt in 2022“ aufgeführt. 

 

Frage 2: 

Tabelle 2 zeigt die aktuell bekannten, z.T. bereits beantragten bzw. angekündigten/geplanten 

Vorhaben für das Jahr 2023. 

 

 

Tab.1: Bewilligte Vorhaben in 2022 (aufgrund der zum Teil komplexen Vorhaben handelt es sich 

teilweise um mehrjärige Projektzeiträume) zum Titel 1613 - 883 54 MG 04 



 

 

 

Tab.2: Bereits beantragte/angekündigte Vorhaben für den Titel 1613 - 883 54 MG 04 

Vorhaben (Zuwendungsempfänger) 

geplanter 

Projektabschluss 

Fördermittel ausgezahlt 

in 2022 

Optimierung einer Altlastensanierung 

zur Sanierung eines Phenolschadens in 

Preetz (Kreis Plön) 

 Ende 2023 70.000,00 € 

Altlastensanierung eines LCKW-

Schadens durch Insitu-Sanierung in 

Eutin, Kreis Ostholstein (Stadt Eutin) 

März 2023 30.000,00 € 

Altlastensanierung der Teilfläche im 

Eigentum der Stadt Kiel im Rahmen 

des Flächenrecyclings der Ölpier in 

Mönkeberg, Kreis Plön (Stadt Kiel) 

Sept. 2023 75.000,00 € 

Altlastensanierung eines Altstandortes 

in Schenefeld, Kreis Pinneberg (Kreis 

Pinneberg) 

Ende 2024 66.887,50  € 



 

 

 

 

 

Vorhaben 

(Zuwendungsem-

pfänger) 

Stand der 

Planung 

geplanter 

Projektabschluss 

Beantragte/geplante 

Fördermittel 

Altlastensa-nierung 

eines Altstandortes 

in Schenefeld, Kreis 

Pinneberg (Kreis 

Pinneberg) 

Weiterführung der in Tab. 

1 benannten laufenden 

Sanierung der 

vorhandenen 

Grundwasserkontamina-

tion 

Ende 2024 23.650,00 € (bereits 

2022 bewilligt) 

Flächenrecycling 

der Fläche 

Fahrensodde in 

Flensburg, 

kreisfreie Stadt 

Flensburg (Stadt 

Flensburg) 

Antrag wurde bereits 

gestellt 

 Ende 2023 Ca. 100.000,00 € 

(aufgrund neuer 

Informationen, ist 

Antrag voraussichtlich 

zu überarbeiten und 

die Förderhöhe 

anzupassen, da bereits 

jetzt Mehrkosten 

absehbar sind) 

Flächenrecycling 

einer ungenutzten 

Parkplatzfläche 

Ostermoorweg in 

Brunsbüttel, Kreis 

Dithmarschen 

(Stadt Brunsbüttel) 

Antrag wurde bereits 

gestellt 

Ende 2023 Ca. 75.000,00 € 

Flächenrecycling 

einer Brachfläche in 

Bad Oldesloe, Kreis 

Stormarn (Stadt 

Bad Oldesloe) 

Antrag ist zeitnah geplant 

(Vor Antragsstellung ist ein 

Sanierungskonzept zu 

erstellen, um fundierte 

Kostenschätzung des 

Vorhabens zu erhalten) 

Nicht bekannt Nicht bekannt 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  16   Seite:  63 

Kapitel (Nr.):  1613  MG (Nr.):  05 Titel (Nr.): 68601 

Zweckbestimmung: Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen im Rahmen 

einer Wasserstoffstrategie 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:   3.500,0T€ 

Soll HHE 2023:  3.500,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Welche Maßnahmen im Rahmen der Wasserstoffstrategie wurden 2022 in welcher Höhe 

gefördert? Welche sind für 2023 bereits vorgesehen? Was bedeutet laufende Zwecke in diesem 

Zusammenhang? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Aus dem HH-Titel 68601 wurden im Jahr 2022 keine Haushaltsmittel abgerufen. 

Die Bezeichnung „laufende Zwecke“ ist ein feststehender Begriff in Abgrenzung zu 

„Einmalzahlung“. Im Jahr 2020 wurden für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie.SH insgesamt 

30 Mio. € bewilligt. 20 Mio. € davon sind Mittel aus dem Corona-Konjunkturprogramm, 10 Mio. € 

Impuls-Mittel. Bis Dezember 2022 wurden 7.850.527,85€ für Wasserstoff-Projekte verausgabt 

bzw. gebunden (7.516.942,74€ aus den Corona-Mitteln (HH-Title: 1318 05 533 07), 106.484,77 € 

aus den Impulsmitteln (HH-Titel 1613 05 533 02) und 227.100,34€ aus dem HH Titel 1318 05 533 

15). Für die Finanzierung der Landeskoordinierungsstelle und HY.SH sind 1.736.321,51 Mio. € 

gebunden.  

 

Für 2023 ist die Förderung von verschiedenen Wasserstoff-Projekten weiterhin vorgesehen. 

Fördermittelbescheide in der Höhe von knapp 3 Mio. € sind in der Vorbereitung. Weitere 

potentielle Projekte sind in der Entwicklung. 

  



 

 

Fragen  

FDP-Fraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  16   Seite:  64 

Kapitel (Nr.):  1613  MG (Nr.):  08 Titel (Nr.): 68606 

Zweckbestimmung: Förderung von Batteriespeichern zur Unterstützung der Energiewende 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:  2.500,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie sieht der Zeitplan für diese Fördermaßnahme aus? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Derzeit werden die Details der Förderung ausgearbeitet. Ab Sommer sollen Anträge eingereicht 

werden können. 



 

 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  16   Seite:  64 

Kapitel (Nr.):  1613  MG (Nr.):  08 Titel (Nr.): 68606 

Zweckbestimmung: Förderung von Batteriespeichern zur Unterstützung der Energiewende 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:  2.500,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie sollen die Förderbedingungen ausgestaltet werden? Wer kann eine Förderung erhalten? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es sollen Pilotprojekte im Bereich größerer Batteriespeicher gefördert werden. 

Die Details der Förderung werden aktuell ausgearbeitet. 

 

  



 

 

Fragen  

SPD-Landtagsfraktion      (ggfs. Namen ergänzen) 

 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 zum Haushaltsentwurf 2023  

 

Einzelplan (Nr.):  16   Seite:  64 

Kapitel (Nr.):  1613  MG (Nr.):  08 Titel (Nr.): 89306 

Zweckbestimmung: Ausbau der Ladesäulenförderung 

 

Ist 2021:     0,0T€ 

Soll 2022:      0,0T€ 

Soll HHE 2023:  1.000,0T€ 

 

Frage/Sachverhalt: 

Wie sollen die Förderbedingungen ausgestaltet werden? Wer kann eine Förderung erhalten? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Details der Förderung werden aktuell ausgearbeitet. Als Schwerpunkte der Förderung sind 

Laden in Quartieren, Ladehubs und Ladeinfrastruktur für Schwerlastverkehr vorgesehen. 
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